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Dorwort

Die Zeitumstände hatten die Drucklegung der Verhandlungen der beiden vorläufigen 
Synoden von 1945 und 1946 nicht erlaubt. Um aber wenigstens bas Wesentliche ben Ge- 
meinben unb ben kirchlichen Dienststellen sowie ber geschichtlichen Forschung zugänglich zu 
machen, hat bie Landessynode in ihrer britten Sitzung vom 3. 5. 1957 (Verhandlungen, 
S. 43) beschlossen, bie Niederschriften, bie s. 3. durch bie von ihr selbst gestellten Schrift- 
führer aufgezeichnet unb in Langschrift (Maschinenschrift) im Landeskirchlichen Archiv in 
Karlsruhe hinterlegt wurden, auf ihre sachliche Richtigkeit unb Vollständigkeit zu über- 
prüfen unb zu veröffentlichen.

Da über beibe Synoden bie stenographischen Protokolle unb auch einige Vorlagen fehlten, 
wurde bie Bearbeitung entgegen bem Beschluß ber Landessynode Kirchenoberarchivrat 
Erbacher vom Oberkirchenrat übertragen, um bie Aufzeichnungen durch einschlägige Akten- 
vorgänge unb aus Handakten einzelner Referenten zum besseren Verständnis vervollstän- 
bigen zu können. Die nun vorliegende Fassung wurbe mit ber „Vorgeschichte" von ben bei- 
ben damaligen Protokollführern, ben Herren Universitätsprofessor D. Dr. Constantin von 
Dietze unb Dekan Fritz Mono sowie ben damaligen Synodalen Universitätsprofessor D. Dr. 
Erik Wolf, Universitätsprofessor D. Renatus Hupfeld unb Pfarrer Dr. August Scheuerpflug 
in banfenswerter Weise nochmals durchgesehen, teilweife durch eigene Aufzeichnungen er- 
gänzt unb für bie Veröffentlichung gebilligt.

Bezeichnend war für bie erfte Rachkriegssynode, das viele Gegenstände verhandelt unb 
besprochen wurben, was sonst in Ausschuszsitzungen zu geschehen pflegt. Sie tagte immer nur 
als Plenum. Die Unterlagen über bie zweite Rachkriegs ynode finb auf jeden Fall viel 
ausführlicher als über bie erfte.

Karlsruhe, im November 1960
Erbacher

Kirchenoberarchivrat
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I.

Vorgeschichte
Wohl waren bas Amt bes Bischofs durch Landesbischof 

D. Kühlewein wie auch noch zwei Stellen bes Oberkirchen- 
rates durch bie Oberkirchenräte D. Dr. Friedrich unb Rost 
ordnungsgemäz besetzt. Allein es fehlte bie Landessynode, 
als nach bem Eingriff bes nationalsozialistischen Staates 
bie verfassungsmässige Ordnung in bet Vereinigten Evan- 
gelisch-protestantischen Landeskirche im Jahre 1945 wieber 
hergestellt werben sollte unb tonnte. Die in ihrer Mehrheit 
deutsch-christlic orientierte, am 4. Juli 1934 als rechts- 
mäßiges Organ ber Landeskirche zusammengetretene Lan- 
dessynode, war vom Erweiterten Oberkirchenrat, in bem 
bie Deutschen Christen eine Mehrheit von 6 gegen 5 Stim- 
men hatten, sofort aufgelöst worben. Eine Reuwahl, bie 
nach ber Verfassung innerhalb von sechs Monaten hätte 
erfolgen sollen, war aber auf Anfrage bei bem im April 
1934 ernannten „Rechtswalter ber deutschen evangelischen 
Kirche" Säget (Ministerialdirektor im Preuzischen Mini- 
sterium für Wissenschaft, Kunst unb Volksbildung) nicht 
möglich unb zwar deshalb, weil einerfeits eine solche Wahl 
in jenen Monaten völlig unburchführbar war, andererseits 
bie Kirchenleitung bie Grundsätze bes bisherigen Wahl- 
rechts (Proportionalwahl nac § 93 ÄV) nicht mehr für 
bie Kirche bejahen tonnte.

Um aus diesem Notstand herauszukommen, wurbe ge- 
mäsz § 120 KV unb § 2 bes vorläufigen kirchlichen Gesetzes, 
bie Abänderung ber Kirchenverfassung vom 14. Dezember 
1934 betr. (K6VBl. 1934, S. 135) nach bem Zusammen- 
bruc von 1945 bas vorläufige kirchliche Gesetz, bie Abände- 
rung ber Kirchenverfassung betr. vom 3. Juli 1945 (KGVBl. 
1945, S. 8) vom Evangelischen Oberkirchenrat beschlossen. 
Mit biefem Gesetz wurbe bie Zuständigkeit bes Erweiterten 
Oberkirchenrates, bie im Jahre 1934 (nac bem vorläufigen 
kirchlichen Gesetz, bie Abänderung ber Kirchenverfassung 
betr. vom 14. Dezember 1934, Ä®VVl. 1934, S. 135) auf 
ben Evangelischen Oberkirchenrat übertragen wurbe, wie- 
ber zurückübertragen, ba ber Evangelische Oberkirchenrat 
„bie für bie Leitung ber Kirche schwere Verantwortung, bie 
sic in ben tommenben Monaten noch wesentlich vergrößern 
wirb, nicht mehr allein tragen möchte“. (Vegrünbung zum 
vorläufigen kirchlichen Gesetz KGVBl. 1945, S. 8.) Nac 
§ la tonnten nun bie synodalen Mitglieder bes Erwei- 
terten Oberkirchenrates unb beren Steilvertretet vom Lan- 
desbischof nac Anhörung bes Oberkirchenrates aus Glie- 
bern ber Landeskirche, bie stimmberechtigt unb aur Landes- 
synode wählbar sind, ernannt werben. Ihre Mitgliedschaft 
enbet mit ber Ernennung ber aus ber neugewählten Lan- 
dessynode berufenen Mitglieder (§ 1b). Auszerdem wurbe 
bie Zahl ber vom Landesbischof zu ernennenben Mitglie- 
ber bes Erweiterten Oberkirchenrates in Abweichung bes 
§ 5 bes kirchlichen Gesetzes, ben vorläufigen Umbau ber 
Verfassung ber Vereinigten Evangelisch-protestantischen 
Landeskirche Vabens vom 1. Juni/1. Juli 1933 betr. 
(KGVBl. 1933, S. 69 unb 82) von vier auf sechs festgesetzt, 
ba ja eine Landessynode, bie fie hätte berufen tonnen, nicht 
vorhanben war, unb auszerdem um bie Möglichkeit zu schaf- 
fen, „aus ben verschiedensten Kreisen unb ©ebieten unserer 
Landeskirche Mitglieder in ben Erweiterten Oberkirchen- 
rat berufen au tonnen“. (Vgl. Vegrünbung Ä©VVl. 1945, 
S.8 f.)

Dieser nun neu gebilbete Erweiterte Oberkirchenrat 
hatte am 23. August 1945 bas Gesetz: Die Bildung 
einer vorläufigen Landessynode betr., beschlossen (RGVBI. 
1945, S. 22 f).

Auf Grund dieses Gesetzes hatte sic bie au bilbenbe vor- 
läufige Landessynode folgendermassen zusammenzusetzen:

a) aus ben Mitgliedern, bie ber 1933 ordnungsgemäz

gewählten Landessynode angehörten, soweit sie bie 
bekenntnismäszigen Voraussetzungen für eine solche 
Mitgliedschaft besitzen (§ 2a),

6) aus fünf vom Landesbischof frei zu berufenden Mit- 
gliedern (§ 26),

c) aus ben vom Landesbischof nach § 3 bes betreffenden 
Gesetzes zu berufenden Mitgliedern (§ 2c).

Nac § 3 hatten bie Bezirkskirchenräte je vier wahl- 
fähige ©lieber ber Landeskirche, zwei Laien unb zwei 
Geistliche, bie einbeufig auf bem Boden ber Heiligen Schrift 
unb ber Bekenntnisse unserer Landeskirche stehen, vorzu- 
schlagen, aus beren Mitte ber Landesbischof bie noch er- 
forderliche Zahl bet Mitglieder auszuwählen hatte. Die 
Voraussetzungen für bie Wahlfähigkeit waren in § 96 unb 
§ 28 KV näher umschrieben, wonach bie zu Benennenden 
dreiszig Jahre alt unb stimmberechtigt fein muszten. Das 
Stimmrecht befaßen nicht bie in KV § 10, Abs. 2 aufge- 
führten Gemeindeglieder. Auszerdem war Bedingung, das 
bie au benennenden Kirchenglieder von gutem Ruf unb 
bewährtem christlichen Sinne sind, das von ihnen kirchliche 
Einsicht unb Erfahrung erwartet werben bürfte1), und das 
fie bereit waren, bie in § 100 KV, Abs. 2 vorgeschriebene 
feierliche Versicherung abaugeben (vgl. Runderlaz bes 
Evangelischen Oberkirchenrates vom 30. August 1945 
Nr. 2968).

21m 31. Oktober 1945 wurbe ber Erweiterte Oberkirchen- 
rat zu einer Sitzung auf Mittwoch, ben 7. November 1945, 
vormittags 9 Uhr eingeladen, auf beren Tagesordnung vor 
allem bie Vorbereitung ber vorläufigen Landessynode unb 
bas Gesetz bie Errichtung von Kreisdekanaten betreffend, 
auf ber Tagesordnung stand (vgl. Einladungsschreiben bes 
Landesbischofs vom 31. Oktober 1945 Nr. 4630). Ein Proto- 
koll über biefe Sitzung scheint nicht vorhanden zu sein.

Mit Runderlaz bes Evangelischen Oberkirchenrates vom 
8. November 1945 Nr. 4968, bie vorläufige Landessynode 
betr., wurben bie vierzig Mitglieder auf Dienstag, ben 
27. November 1945 in bas Evangelische Mädchenheim in 
Vretten eingelaben.

1) (Eine nähere Umschreibung dessen, was unter „gutem Ruf 
und bewährtem christlichem Sinn" sowie „kirchliche Einsicht und 
Erfahrung" verstanden werben tann, war dem § 20 bes Ent- 
wurfs einer vorläufigen Wahlordnung für bie Vereinigte Evan- 
gelisch-protestantische Landeskirche Badens zu entnehmen, bie bie 
Verfassungskammer ber vorläufigen Leitung ber Deutschen Evan- 
gelischen Kirche im Oktober 1936 im Anschlusz an eine Denkschrift 
„Gesetzentwürfe für Wahlordnungen für einzelne Landeskirchen" 
ausgearbeitet hatte. Der § 20 tautet: „Bei ber Prüfung ber 
Wahlvorschläge unb bei ber Entscheidung über Einsprüche ift ber 
Wahlausschuß an folgende Auslegung bes § 28 KV gebunben:
a) „Guter Ruf unb bewährter christlicher Sinn" bebeutet, das 

ber Vorgeschlagene bafür bekannt ift, bie Heilige Schrift Alten 
unb Reuen Testaments als alleinige Richtschnur bes kirch- 
lichen Lebens zu bejahen unb biefer inneren Bindung durch 
lauteren Wandel Ausdruc zu geben.

b) „Kirchliche Einsicht unb Erfahrung darf" bei bem Vorge- 
schlagenen bann „erwartet werben“, wenn er bie Gottesdienste 
einer evangelischen Gemeinde treu besucht, auch innerhalb 
Jahresfrist vor Erlaz biefer Verordnung an ber Feier bes 
heiligen Abendmahls teilgenommen unb sic an ber kirch- 
lichen Gemeindearbeit beteiligt hat.
Als Beteiligung an ber Gemeindearbeit gilt: Hilfe beim 
Kindergottesdienst, Tätigkeit im Kirchenchor, in ber Frauen- 
unb Jugendarbeit ober im Männerwerk, Teilnahme an Bibel- 
ftunben ober kirchlichen Aufbauwochen, Beteiligung an ber 
Inneren ober Nuzeren Missionsarbeit ber Kirche fowie son- 
ftige anertannte Dienste am inneren Leben ber Gemeinde. 
Blosze Mitarbeit in einer ber bisherigen kirchlichen Körper- 
schaften genügt nicht".
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Erste Sigung 1

Verhandlungen
Die vorläufige Landessynode tagte im Evangelischen Mädchenheim in Bretten. Sie wurde mit einem Gottesdienst 

am 27. November 1945, vormittags 11 Uhr eröffnet. — Landesbischof D. Kühlewein predigte über ben Text ber 
Morgenlese bes Tages (Hebr. 12, 11—17)1).

Erste Sitzung
Bretten, Dienstag, ben 27. November 1945, 15.15 Uhr.

Landesbischof D. Kühlewein eröffnet die Sitzung.
Oberkirchenrat Rost spricht nach dem gesungenen Lied: 

Gesangbuch Nr. 169 („Die wir uns allhier beisammen 
finden") das Eingangsgebet.

Landesbischof D. Kühlewein Begrüßt die Landessynode 
und dankt für die Aufnahme im Mädchenheim in Bretten. 
— Anschlieszend nannte er vor allem die beiden Gesetzes- 
vorlagen, mit denen sic die vorläufige Landessynode zu 
befassen hätte: Das Gesetz, die Errichtung von Kreisdeka- 
naten betr., (Anlage 1) und bas Gesetz über bie Wieder- 
herstellung eines bekenntnisgebundenen Pfarrstandes betr., 
(Anlage 2). Gerade in ber Frage ber Bekenntnisgebunden- 
heit, so betonte D. Kühlewein, fei bie Kirche feit langer 
Zeit schuldig geworden. Die Kirchenleitung habe zwar ge- 
gen bas Eindringen ber nationalkirchlichen DC (Deutsche 
Christen) von Anfang an gekämpft, erft recht aber in einem 
siebenjährigen Kriege gegen bie Finanzabteilung beim 
Evangelischen Oberkirchenrat. Die Kirche müsse daher jetzt 
bas Bekenntnis vertreten, möglichst ohne Härte, aber in 
ber Wahrheit unb ber Liebe. Was bie vorläufige Landes- 
synode auszerdem beraten wolle, fei ihr anheim gegeben.

Nachdem bie Anwesenheit aller Mitglieder (neunund- 
dreiszig) festgestellt gewesen war, erfolgte auf ben Aufruf 
ber Namen bie Verpflichtung ber Landessynodalen nach 
§ 100 KV. Hierauf verlas ber

Landesbischof folgende Erklärung:
„Nach einer Verlautbarung von Pfarrern unb Laien in 

Freiburg im August 19452) hält man es im Lande für 
nötig, in ber Kirchenleitung unb besonders im Bischofs- 
amt einen Personalwechsel vorzunehmen, um deutlich zum 
Ausdruck zu bringen, das man ben von 1933—1945 gefah- 
renen Kurs aufgeben will.

1) Pressekorrespondenz des Evangelischen Presseverbandes für 
Baden beim Evang. Oberkirchenrat vom 22. 11. 1945, Anl. 2.

2) Auf 1. August 1945 würben Mitglieder ber Bekennenden 
Kirche aus dem Bereich ber französischen Besatzungszone zu einer 
Tagung zusammengerufen. Auf dieser Tagung hielt Professor 
Dr. Erik Wolf ein Refereat über bie legitime Neuordnung ber 
Kirchenleitung in Baden. Da dieses Referat im Grundsätzlichen 
mit bem Gutachten übereinstimmt, bas Professor D. Dr. E. Wolf 
im Sommer 1945 für Landesbischof D. Wurm erftattet hatte unb 
seitdem mehrfach gedruckt worben ist, würbe es hier im Einver- 
ständnis mit Professor D. Dr. Wolf weggelaffen, ba er selbst 
bie Originalfassung, bie er auf ber Synode vortrug, nicht mehr 
besitzt. Auszerdem wurbe auf dieser Tagung nachfolgende Erklä- 
rung ausgearbeitet unb bie Vorlageschreiben an Landesbischof 
D. Kühlewein gutgeheiszen (Vorlagsschreiben nicht auffindbar). 
Freiburger Entschlieszung oom 1. August 1945: Die Synodale 
Zusammenkunft oberbadischer Pfarrer unb Laien, bie am 1. Au- 
gust 1945 in Freiburg ftattgefunben hat, beschlieszt, folgenbe Vor- 
schläge bem Herrn Landesbischof unb bem erweiterten Oberkir- 
chenrat zu unterbreiten, um baldmöglichst zu einer Neugestaltung 
ber Badischen Kirchenleitung zu gelangen:
1. Es ift unverzüglich zur Bildung einer rechtmäszigen Landes-

Obwohl bas Bischofsamt nach ber in ber Kirche gelten- 
ben Ordnung auf Lebenszeit übertragen ift unb ber Synode 
eine Abberufung nicht zusteht, lege ich hiermit mein Amt 
als Landesbischof in bie Hände ber Landessynode zurück 
unb stelle ihr bie Entscheidung anheim.

Auch meine beiben Mitarbeiter, Oberkirchenrat D. Dr. 
Friedrich unb Oberkirchenrat Rost laffen durch mich er- 
tlären, das fie ihre Ämter bem Erweiterten Oberkirchenrat, 
durch ben fie seinerzeit berufen wurben, zur Verfügung 
stellen".

Landesbischof D. Kühlewein begrüszt ben eintretenden 
Landesbischof D. Wurm.

Durch Zuruf wurben gewählt:
Zum Vorsitzenden: Pfarrer Mondon
Zum Stelloertreter: Rechtsanwalt Minister a. D.

Dr. Umhauer
Zu Schriftführern: Dekan Mono, Dr. D. 0. Dietze, Uni- 

versitätsprofessor
Zur Mithilfe im Schriftführeramt: Pfarrer Gotthilf 

Schweikhart
Der Vorsitzende Pfarrer Mondon banft für bas Ver- 

trauen unb bittet um Unterstützung.
Synodaler Dürr berichtet ausführlich über bie Lage unb 

Aufgaben. Er sagte u. a.: „Die Kirche habe sic in bem 
Kampfe, in bem es um ihre Grunblagen ging, nicht voll 
bewährt. Sie müsse sich jetzt wie Daniel vor Gott mit bes 
Volkes Sünbe solidarisch erklären unb sich von allem un- 
göttlichen Wesen scheiden.

Die Synode fei ungewöhnlich zustande gekommen. Ent- 
gegen schon erhobenen Vorwürfen fei festzustellen: „fie ift 
auf bem legalsten Wege zustande gekommen, ber 3. 3. mög- 
licift. Sie könne daher rechtsgültig Gesetze erlassen. Mit

synode zu schreiten und zwar in der Weise, dar auszer den noch 
lebenden Mitgliedern (abgesehen von den DC) der 1933 ge- 
wählten unb 1934 zu Anrecht aufgelösten Landessynode weitete 
Mitglieder nach Maszgabe bes kirchlichen Gesetzes oom 27. 2.
1938 berufen werben. Dabei muß aus zwingenden Gründen 
auf eine Mitwirkung ber Bezirkssynode verzichtet werben.

2. Die derzeitig amtierende Kirchenregierung legt ihre ümter in 
bie Hand ber Landessynode zurück, führt aber bie Geschäfte 
bis zur Neubildung ber Kirchenleitung fort.

3. Eine wesentliche Aufgabe ber fünftigen Landessynode sehen 
wir im Erlaz eines Gesetzes zur Errichtung von brei Präla- 
turen (für Oberbaden, Mittelbaden unb Unterbaden), um bie 
notwenbige Dezentralisierung ber Kirchenleitung zu ermög- 
lichen. Die Prälaten denken wir uns gleichzeitig als Mitglie- 
ber bes Oberkirchenrats.

4. Eine weitere unaufschiebbare 2lufgabe ber Landessynode wirb 
bie Aufstellung neuer Grundsätze unb Richtlinien für bie Bil- 
bung ber kirchlichen Körperschaften fein. Als Richtschnur bafür 
erachten wir bie vom Verfasungsausschuß ber UK im Jahr 
1936 ausgearbeiteten Vorschläge.
Freiburg i. Br., den 1. August 1945. gez. Rarl Dürr 

Vorsitzender

2 Synode 1945/46



2 Gifte Sitzung

ber Wahl ber endgültigen Synode werbe sie aufhören zu 
bestehen".

Ungewöhnlich fei auch, das bie Synode sich nicht aus 
Gruppen zusammensetzt. Sie reihe sic ein in bie Evange- 
lische Kirche in Deutschland. —

In biefem Zusammenhang gibt Synodaler Dürr bie vor- 
läufige Ordnung ber Evangelischen Kirche in Deutschlands) 
sowie bie Varmer theologische Erklärung von 1934 bekannt. 
Nur in ber Anerkennung dieser Gesetzes) fei kirchlich legi- 
times Handeln heute möglich. Daher könnten uns auch bie 
Vorwürfe, dasz wir kirchlich illegitim feien, nicht barin be- 
irren. Die Badische Landeskirche habe ihren reformatori- 
schen Bekenntnisstand, ber allerdings nicht ohne Naht ober 
gar Bruch auf uns überkommen ift. Wir müssen im Gehor- 
sam gegenüber Christus unb feinem Wort zu einer besseren 
Einheit kommen.

Als Aufgabe ber vorläufigen Synode nennt Synodaler 
Dürr: Die Wahl bes Landesbischofs, bie Errichtung ber 
Kreisdekanate, bie Wiederherstellung eines bekenntnisge- 
bunbenen Pfarrstandes, bie Wahl ber synodalen Mitglie- 
ber bes Erweiterten Oberkirchenrates, bie Festlegung ber 
kirchlichen Feste unb bie Bildung eines Rechtsausschusjes.

Zu ben einzelnen Punkten führte er aus:
Wir finb bem Herrn Landesbischof dankbar, das er unter 

bem früheren Regime auf feinem Posten blieb, aber auch 
bafür, dasz er fein Amt jetzt ber Synode zurückgab. Kritik 
an feiner Amtsführung ist jetzt nicht unfer Wunsch; er 
habe getan, was er tonnte, unb wir gehören zusammen. 
Wir wünschen bem Landesbischof einen gesegneten Feier- 
abenb.

Im Oberkirchenrat feien nur D. Dr. Friedrich unb Ober- 
kirchenrat Rost zurückgeblieben. Seit Mitte Oktober fei er 
selbst kommissarischer Oberkirchenrat. Wenn bie Synode 
Rost unb D. Dr. Friedrich bittet, sic weiter zur Verfügung 
zu stellen, so fei bamit bas Vertrauen ber Synode ausge- 
drückt. Der Wunsch nach seelsorgerischer geistlicher Leitung 
fei berechtigt. Zu einem bekenntnisgebundenen Pfarrstand 
gehöre bie kirchliche Ausrichtung bes Theologiestudiums. 
Christliche Lebensgestaltung müsse bie Voraussetzung für 
bie Prüfung werben. Reben bem Theologischen Studien- 
haus fei bie Errichtung eines Predigerseminars notwenbig. 
— Beim Religionsunterricht liege vieles im Argen. Da 
Lehrer für ben Religionsunterricht kaum verfügbar feien, 
feien katechetische Kurse zur Ausbildung von Religions- 
lehrern nötig. Die Übertragung bes kirchlichen Amtes zur 
Unterweisung in ber Schule fei im Gottesdienst vorzuneh- 
men. Lebendige Männergemeinden feien ein Segen auf 
lange Sicht. Auch in ber Jugendarbeit müsse bie Kirche 
Neues leiften. Für bie Not unseres Voltes, besonders für 
bie zwölf Millionen Ostflüchtlinge, fei bie Kirche sofort in 
Anspruch genommen.

Der Vorsitzende unterstreicht ben Danf an ben Landes- 
bischof. Auf feine Vitten erheben sic bie Synodalen.

Auf Vorschlag bes Synodalen Dürr werben ohne Wider- 
spruc zum Geschäftsführenden Ausschuß für bie Synode 
gewählt: Pfarrer Mondon, Dr. Amhauer, Dr. Wolf, Pfar- 
rer Maas, Pfarrer Bender unb Pfarrer Dürr. Dieser Aus- 
schusz soll jeweils eine halbe Stunbe vor Beginn einer 
Sitzung zusammentreten.

3) Ugl. RG¥Bl. 1945, Nr. 4, S. 29 f.; Kirchl. 36. f. d. ERiD 
1945/48, 3g. 72/75. 1950, S. 15ff.

4) abgedr. in: Bekenntnissynode der Deutschen Evangelischen 
Kirche, Barmen 1934. Vorträge und Entschliezungen. Wuppertal- 
Barmen: Kommissions-Verlag Emil Müller (1934) S. 8—11. 
Junge Kirche, Halbmonatsschrift für reformatorisches Christen- 
tum, Sg. 2. 1934, S. 489—493; Kirchl. Jahrbuch f. d. ERiD 1933 
bis 1944; 3g. 60/71. 1948. S. 63—65; Bekenntnisschriften der 
Vereinigten Evang.-protestant. Landeskirche in Baden. Karls- 
ruhe: Evang. Presseverband 1956. S. 107—110; H. Niens: Das 
Recht der Evang. Landeskirche in Baden (lose Blattsammlung). 
2a 6. 1—3.

Der Landesbischof und die Oberkirchenräte D. Dr. Fried- 
rich und Rost verlassen die Sitzung. Auf Wunsch der Synode 
bleibt Landesbischof D. Wurm anwesend.

Nach einer Geschäftsordnungsdebatte, an der sic der 
Vorsitzende und die Synodalen Pfarrer Dürr und Dr. Wolf 
beteiligen, wird sofort in die Erörterung der Bischofswahl 
eingetreten. Synodaler Diirr berichtet über die Freiburger 
Besprechung und nennt Pfarrer Julius Bender.

Synodaler Meerwein: Die Abschiedsworte an den Lan- 
desbischof scheinen voreilig zu sein. Wir müssen zuerst Klar- 
heit haben, ob der Abgang D. Kühleweins notwendig ist.

Die Synodalen Dürr, Joest und Husz beteiligten sic an 
der Aussprache.

Synodaler Umhauer vertritt die Meinung, dasz die Bi- 
schofswahl erst in einer durch ordentliche Wahlen gebil- 
beten Landessynode vorgenommen werben sollte.

Synodaler Dürr schildert hierauf bie bereits angestellten 
Erwägungen unb bie Vorstellungen bei Landesbischof 
D. Kühlewein.

Synodaler Pfarrer Bender bittet, sic zuerst zu ent- 
scheiden, ob ber Landesbischof bleiben solle unb bann erst 
am Vorgehen des „Freiburger Kreises" Kritik zu üben.

Synodaler Dr. Ritter verweist auf bie grosze Entschei- 
bung unb fragt: Soll eine neue Epoche badischer Kirchen- 
geschichte anheben? Der Augenblick fei wirklich geschichtlich 
einmalig. Dank bem Kampfe ber Bekennenden Kirche, ber 
zwar hauptsächlich auszerhalb Badens geführt worben sei, 
habe bie evangelische Kirche Vertrauen behalten. Könne 
aber eine Kirchenleitung, bie feit 1933 zwischen ben Klip- 
pen umhergefahren fei, dies Vertrauen rechtfertigen? Sie 
fei mitverantwortlich für das, was im Kirchlichen Gesetzes- 
unb Verordnungsblatt gestanden habe. In Treysa fei bie 
Badische Landeskirche als bie einzige nicht vertreten ge- 
wesen. Auch fei später niemanb von bet Kirchenleitung 
nach Stuttgart gefahren"), über Treysa®) feien bie badi- 
schen Pfarrer nicht unterrichtet worben. Ahnlic fei es im­
mer gewesen. So lange, etwa bis zum Abschluß ber „Rei- 
nigung", könne nicht mehr gewartet werben; nur ein von 
allseitigem Vertrauen getragener Bischof könne handeln. 
Auch bie Nachfolge von Oberkirchenrat Rost halte er — 
entgegen früherem Gintreten — nicht mehr für empfeh- 
lenswert; von ihm fei kein Verlassen bes badischen amt- 
lichen oberkirchenrätlichen Kurses zu erwarten, unb feine 
Mitbelastung durch bas Vergangene verhindere ben rich- 
tigen Ginbrucf.

Synodaler D. Hupfeld möchte nach zwei Seiten bie Aus- 
führungen Dr. Ritters unterstreichen. Als Inspirator ber 
jungen, jetzt aus bem Kriege zurückkehrenden Pfarrer fei 
ber bisherige Landesbischof nicht mehr einsatzfähig. Wenn 
bie Synode jetzt nicht einen neuen geeigneten Bischof vor- 
schlage, illegitimiere sie sich selbst. Rost’s stark beamten- 
mäßige Auffassung lasse ihn nicht für bas Bischofsamt ge- 
eignet erscheinen.

Synodaler Huß regt an, jetzt noch einmal mit Landes- 
bischof D. Kühlewein zu sprechen. Der Augenblick für einen 
Rücktritt fei nun wirklich ba.

Synodaler Dr. Wolf geht nun auf bie Kritik, bie hier 
am „Freiburger Kreis" geübt wurde, ein unb erwähnt 
hierbei bie bereits von ber Theologischen Sozietät in Ba- 
ben7) geäuszerte Kritik, Entscheidend feien bie Aufgaben

5) Es ift bie Sitzung gemeint, in ber bas Stuttgarter Schuld- 
bekenntnis beschlossen worben ift (18./19. 10. 1945). Ugl. RGVBI. 
1945, S. 31. — Kirchl. Ib. b. ERiD 1945—1948. 3g. 72 / 75. 
1950 S. 19 ff.

D.6) Trenja 1945. Die Konferenz der evang. Kirchenführer
27.—31. 8. 1943 mit einem Bericht über die Synode der Beken- 
nenden Kirche in Berlin-Spandau v. 29.—31. 7. 1945 und über 
die unmittelbar vorangegangenen Tagungen des Reichsbruder-
rates und des Lutherischen Rates, herausgegeben von Frit Söhl- 
mann. Lüneburg: Heliand-Verlag (1946) 195 S.

[7 ) Siehe nächste Seite!]
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der Kirche, der „Freiburger Kreis" war lediglich die

sei nach langen über-

Stimme ber Bekennenden Kirche. Völlig unb restlos legal 
fönne in ber ganzen Evangelischen Kirche in Deutschland 
heute nichts geschehen, aber es fei nac langen über- 
legungen ber legalste Weg vorgeschlagen worben. Auf 
Wunsch mehrerer Synodalen verliest Dr. Wolf bie Frei- 
burger Entschlieszung vom 1. August 1945 unb ben Brief 
an Landesbischof D. Kühlewein vom 12. Oktober 19458).

Nac weiteren Erörterungen, an benen sic bie Synoba- 
len Dürr, Meerwein, Dr. Wolf unb Pfarrer Bender betei- 
ligen, stellt ber Vorsitzende fest, dasz bie Bedenken, ob jetzt 
ber rechte Zeitpunkt für bie Neubestellung einer Kirchen- 
leitung fei, nunmehr ausgeräumt sind, unb forbert zur 
Besprechung ber Persönlichkeiten auf.

Synodaler D. Hupjeld schlägt Pfarrer Maas, Heidel- 
berg, vor.

Unter Beteiligung von ben Synodalen Meerwein, Hus, 
Dürr unb Pfarrer Bender wirb erneut erörtert, ob bem 
bisherigen Landesbischof noch einmal gedankt, unb ob er 
um Vorschlag eines Nachfolgers gebeten werben soll. — 
Beides wirb abgelehnt.

Synodaler Dürr teilt auf Befragen mit, das ber Landes- 
bischof ben Wunsch geäuszert habe, Rost möge fein Nach- 
folger werben.

Auf Anfrage bes Synodalen Schühle nennt Synodaler 
Dr. Ritter auch bie Grünbe, bie ben „Freiburger Kreis" 
veranlazt haben, von bem im August geplanten Vorschlag 
abzusehen. Es wirb festgestellt, das bies lange vor bem 
Erscheinen ber Zeitungsartikel non Lehmann unb Dietrich 
geschehen sei.

Synodaler D. Hupfeld unb ber Vorsitzende bringen Be- 
denken gegen Oberkirchenrat Rost vor.

Synodaler Schneider fragt, warum Synodaler Dürr 
nicht vom „Freiburger Kreis" vorgeschlagen wurbe?

Um 19.00 Uhr wirb eine Pause eingelegt.

9 Rundschreiben ber Theologischen Sozietät in Baden im Ok- 
tober 1945 mit einem Wort zur kirchlichen Lage in Baden unb 
einer Zusammenstellung von Auszügen aus bem Kirchlichen Ge- 
setzes- unb Verordnungsblatt 1933—1938. Die Grundgedanken 
dieses Schreibens sollten ursprünglich im Jahre 1933 veröffent- 
licht werben, jedoch wurbe eine Veröffentlichung durch bas Ein- 
greifen ber Gestapo verhindert.

8) Brief nicht gefunben.

Nac bem Abendessen berichtete Landesbischof D. Wurm 
in einem etwa ein ftünbigen Referat über bie kirchliche 
Lage.

Im Anschluß daran wirb bie Erörterung ber für bie 
Nachfolge bes Landesbischofs vorgeschlagenen Personen 
fortgesetzt unb zwar in Abwesenheit ber Genannten (Dürr, 
Maas, 3. Bender).

Synodaler Dürr hält Maas als Kreisdekan befonbers 
geeignet.

Synodaler Dr. Wolf nennt als Erfordernis für bie 
Gignung bes neuen Landesbischofs folgendes:

1. Geistliche Qualifikation für einen pastor paftorum,
2. Leitungsfähigkeit,
3. Tatkräftige Bezeugung kirchlicher Einigkeit inner- 

halb ber unierten badischen Landeskirche,
4. Aufgeschlossenheit für bie Aufgabe ber Ökumene,
5. Aufgeschlossenheit für bie politische Verantwortung 

ber Birthe,
6. Versöhnliche Haltung, bie über alte unb überalterte 

Gegensätze innerlich hinweg fei.
Da Professor D. Gbuarb Thurneysen, Basel, an ben 

herangetreten worben fei, jedoch wegen ber äußeren Ver- 
hältnisse nicht in Frage kommen tönne, schlage er ben 
Synodalen Maas vor®).

Synodaler Hof begrünbet ben Vorschlag Bender. Gr hält 
bie bekenntnismärzige Ausrichtung ber Verkündigung für 
notwenbig. Die Confessio Augustana als bie Bekenntnis- 
grundlage ber Landeskirche unb ben kleinen Lutherischen 
Katechismus als Lehrbuch zu erhalten, fei nur letztes Ziel.

Synodaler D. Hupfeld betont, bah Synodaler Maas nicht 
mehr ein heimlicher „Liberaler" fei, unb äußert Bedenken 
gegen 3. Venber.

Synodaler Dr. Ritter beantwortet bie Frage bes Syn- 
obalen Schneider, warum ber „Freiburger Kreis" ben 
Synodalen Dürr nicht vorgeschlagen habe.

Synodaler Schühle befürwortet Rost.

9) Mit Prof. D. E. Thurneysen waren zuvor Verhandlungen 
durch bie Professoren Dr. E. Wolf unb D. Dr. Ritter, beide in 
Freiburg, u. a. in Lörrach gepflogen worben, wobei auch bie 
Persönlichkeit des Amönier-general Marcel Sturm eine Rolle 
spielte. Th. zog jedoch feine Kandidatur zurück, weil er sie von 
ber Einstimmigkeit feines Vorschlags abhängig gemacht hatte.

Zweite Sitzung
Vretten, Mittwoch, ben 28. November 1945, 9.00 Ihr.

Der Vorsitzende eröffnet.
Nach dem gefangenen Lied Nr. 24, 1 und 3 (D Gott, du 

frommer Gott), spricht Synodaler Hof bas Eingangsgebet.
Synodaler Fürst zu Löwenstein-Wertheim-Freudenberg 

regt an, ber neue Landesbischof solle nur bis zum Zusam- 
mentreten einer endgültigen Synode im Amte bleiben.
Synodaler D. Hupjeld stimmt diesem Vorschlag zu.
Synodaler Schühle schlägt als Ergebnis einer Bespre- 

chung vor: Rost als Bistumsverweser bis zur endgültigen 
Wahl eines Landesbischofs ober gleich als Landesbischof 
einzusetzen; Bender ober Maas in ben Oberkirchenrat zu 
berufen, ober Maas als Kreisdekan zu bestellen mit dem 
besonderen Auftrage, bie Beziehungen zur Ökumene zu 
pflegen.

Die Synodalen Dr. Wolf unb Dürr sprechen sic im Hin- 
blic auf bie praktische Unmöglichkeit ber Ginberufung einer 
„endgültigen" Synode hiergegen aus unb betonen: Was 
bie vorläufige Landessynode beschliesze, fei rechtlich ebenso

gültig wie bas, was eine spätere Synode beschlieszen tönne. 
Dem wirb zugestimmt.

Die Synodalen Schühle, Hus unb Specht bringen ihre 
Vebenfen nor unb fragen, ob eine endgültige Entscheidung 
mit Rücksicht auf bie überraschung vieler Synodaler ver- 
tretbar wäre, unb ob es zweckmärzig sei, jetzt zu entscheiden, 
solange bie einzelnen Gemeinben unb Gruppen nicht auf 
ber Synode nertreten feien.

An ber Aussprache hierüber nehmen noch bie Synodalen 
Schneider, Dürr, Dr. von Dietze, Speck, Dr. Wolf, Dr. Um« 
hauer unb ber Vorsitzende teil. Schließlich wird gegen sechs 
Stimmen (feine Stimmenthaltung) beschlossen, auf dieser 
vorläufigen Landessynode eine endgültige Bischofswahl 
vorzunehmen.

Gs sprechen bann noch für bie Kandidatur bes Synodalen 
Maas: Die Synodalen D. Hupfeld, Vogelmann, Schweik- 
hart, Specht, Dr. von Dietze; für Oberkirchenrat Rost ber 
Synodale Kehrberger; für 3. Venber ber Synodale Hof; 
für ben Synodalen Dürr ber Synodale Schneider. Die
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Anregung bes Synodalen Dr. Schenerpflug festzustellen, ob 
Oberkirchenrat Rost bei ber Wahl eines anberen Landes- 
bischofs noch im Oberkirchenrat bleiben würbe, wurbe ab- 
gelehnt.

Nach einer Geschäftsordnungsdebatte wurbe eine Probe- 
abstimmung vorgenommen. Sie ergab:
Stelle :
Bender
Dürr 
Maas 
Rost

1.
11

6
12

9

2.
8

13
10

5

3.
10

7
5
5

4.
3
5
6
9

l.unb 2.
19
19
22
14

38 36 27 23
hierauf wurbe bie Sitzung non 11.45 Uhr bis 12.20 AUhr 

unterbrochen.
Auf Vorschlag bes geschäftsführenden Ausschusses wurbe 

bann bie Probeabstimmung durch eine Stichwahl [= Zwi- 
schenwahl I] zwischen Bender unb Dürr fortgesetzt. Sie er- 
gab: Bender 23 Stimmen, Dürr 12 Stimmen unb 4 Ent- 
haltungen.

Eine nochmalige Besprechungspause wurde abgelehnt.
Es wurde bann nac ber Feststellung, dar weder Maas 

noch Bender von einer etwaigen Minderheit abgelehnt 
wurden, erneut eine Wahl [ = Zwischenwahl II] vorge- 
nommen. Sie ergab: Bender 21 Stimmen, Maas 16 Stim- 
men.

Auf Vorschlag des Synodalen D. Hupfeld, ben ber Syn- 
odale Dürr seinerseits unterstützt, wurbe nochmals gewählt, 
um eine möglichste Einstimmigkeit in ber Bischofswahl zu 
erreichen [endgültige Wahl]. Sie ergab: Bender 32 Stim- 
men, 5 weisze Zettel.

In Anwesenheit ber Synodalen 3. Bender unb Maas 
wirb bas Ergebnis mitgeteilt.

Der Vorsitzende betonte, das in ber Synode ein Reues 
geworben fei, unb sprach Pfarrer 3. Bender bie Wünsche 
ber Synode aus.

13.15 Uhr erklärte ber Vorsitzende bie zweite Sitzung für 
beenbet.

Dritte Sitzung
Bretten, Mittwoch, ben 28. November 1945, 15 Uhr.

Der Vorsitzende macht ber Synode einleitend bie Mit- 
teilung, dar Landesbischof D. Kühlewein sic bereit erklärt 
hat, bie Geschäfte bes Landesbischofs bis zur Ubernahme 
durch feinen Nachfolger weiter zu führen. Ebenfalls er- 
klärten sic bie Oberkirchenräte D. Dr. Friedrich unb Rost 
auf Bitten bes Vorsitzenden ber Landessynode bereit, bie 
Geschäfte weiter zu führen.

Darauf wirb in ber Beratung weitergefahren:
Es folgt bie Beratung über ben Gesetzesentwurf, bie 

Errichtung von Kreisdekanaten betr. (Einlage 1).
Der Vorsitzende bittet Oberkirchenrat D. Dr. Friedrich, 

bas ihm notwenbig Erscheinende hierzu zu sagen.
Oberkirchenrat D. Dr. Friedrich: Was ic zu sagen habe, 

ift eigentlich schon in ber schriftlichen Begründung bes Ge- 
setzes, welches sic in ben Händen ber Synodalen befindet, 
ausgesprochen. Da bie Kirchenleitung zu sehr an ben 
Schreibtisch gebunben ift, foil ber Versuch gemacht werben, 
eine Zwischeninstanz zwischen ben Dekanaten unb ber Kir- 
chenleitung zwecks Herstellung engerer Verbindung mit ben 
Gemeinden unb ben Pfarrern einzubauen. Bedenken der- 
art, das durch ben Entwurf ein abwertenbes Urteil über 
bie Detane ausgesprochen fei, stehen nicht im Vordergrund. 
Da bie Detane nur im Nebenamt bas Detanat verwalten 
tonnen, finb sie auch bei gewissenhaftester Amtsführung 
nicht in ber Lage, ihre Pfarrer unb Gemeinden in wün- 
schenswertem Masze zu betreuen. Wenn ferner bas Amt 
bes Kreisdekans losgelöst fein foll von bem Amt eines 
Gemeindepfarrers, so bebeutet bas nicht auf jeden Fall 
einen Nachteil in bem Sinne, das ber Kreisdekan aus ber 
Arbeit in ber Gemeinde nicht bie Kräfte ziehen fann, bie 
bem Pfarrer in ber Regel baraus zufliezen, sondern feine 
Gemeinde wirb eben ber Kreis fein, er wirb genug Seel- 
forge zu treiben haben. — Parallelen zu ber Einrichtung 
ber Kreisdekane finb in Bayern unb Württemberg vor- 
handen. Die Einrichtung bes Amtes bei uns in Baben ent- 
springt anberen Voraussetzungen als bort. Das Amt muß 
bei uns ganz genuin gebaut werben. — Die Einteilung 
bes Gebietes ber Landeskirche in brei Kreise ift so ge- 
dacht, das für jeden Kreis hauptamtlich ein Kreisdekan 
bestellt wirb. Seine Dienstbezüge unb bie äußeren Voraus- 
setzungen feines Dienstes werben zweckdienlich zu regeln 
fein. Die Berbinbung bes Amtes mit ber Kirchenleitung 
fann entweber dadurch hergestellt werben, dar ber Kreis- 
befan in ben Oberkirchenrat mit beratenber ober beschlie-

sender Stimme hereingenommen wirb, ober nur Mitglied 
bes Erweiterten Oberkirchenrats mit beratenber Stimme 
wirb (f. § 4 bes Entwurfes). Ihn zum Mitglied bes Ober- 
kirchenrates zu machen, würbe eine zu ftarte Behinderung 
feiner Amtsführung bedeuten. Darum ift vorgeschlagen, 
ihn zum Mitglied bes Erweiterten Oberkirchenrats zu 
machen, innerhalb beffen er bann feine Beobachtungen aus 
bem ßanb mitteilt unb umgekehrt bie richtunggebenden 
Grundsätze ber Kirchenleitung zur Weitergabe empfängt. 
— Eine ins einzelne gehende Katalogisierung ber Amts- 
pflichten unb Rechte bes Kreisdekans wäre nicht ratfam. 
Die diesbezüglichen Ausfagen bes Entwurfes finb barum 
mehr allgemein gehalten. Wir müssen erft sehen, wie sic 
bas Amt einspielt. Was in § 6 gefagt ift, hat ben Sinn, 
bie gesetzliche Grundlage abzugeben für besondere Ermäch- 
tigungen.

Der Vorsitzende fragt, ob Landesbischof D. Kühlewein 
ober Oberkirchenrat Rost etwas dazu sagen wollten. Ant- 
wort: Zunächst nicht. Daraufhin wirb in bie Besprechung 
eingetreten.

Synodaler Dürr unterstreicht noch einmal vom Stand- 
ort bes Evangelischen Oberkirchenrates aus unb zugleich 
als Vorsitzender bes Landesbruderrates ben Wunsch, dar 
biefe Einrichtung geschaffen werben möchte, ba fie schon 
lange aus ber Pfarrerschaft ersehnt unb nun auch vom 
Evangelischen Oberkirchenrat befürwortet fei. Das neue 
Amt foll feine neue Behörde, sondern ein lebendiges Binde- 
glied zwischen Kirchenleitung unb Gemeinden bzw. Pfar- 
rern fein. Das fönnte u. a. auch eine ftarfe Erleichterung 
ber Personalakten bei ben einzelnen Pfarrern bebeuten.

Synodaler Dr. Scheuerpflug: 3n ben letzten Jahren war 
bie Tätigkeit ber Herren Oberkirchenräte burch abnorme 
Umstände beftimmt. Daher ergibt sic bie Frage, wie wirb 
bas Verhältnis bes Dienstes ber Kreisdekane zu bem 
Wunsch unb ber Pflicht ber Herren Oberkirchenräte, ihrer- 
feits bie Gemeinden zu besuchen, sic gestalten? An wen 
Jollen sich bie Pfarrer halten? Entsteht hier nicht eine Dop- 
pelgleisigkeit, unb nimmt ber Kreisdekan bem Oberkirchen- 
rat nicht gerabe ben schönsten DienJt vorweg? Ferner ift 
zu erwägen, ob bie Einrichtung bes Amtes nicht besser erft 
bann erfolgen follte, wenn bie Verkehrsverhältnisse wieber 
georbneter unb bie Finanzlage ber Kirche nicht mehr so 
äuszerst angefpannt fein wirb.

Synodaler Bogelmann begrüßt bas Gesetz, bittet aber
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um eine anbere Titulatur ber Amtsbrüder. Das Wort 
„Kreis" Dekan erinnere zu sehr an anbere belaftenbe Kom- 
binationen mit bem Wort „Kreis".

Synodaler Husser: Als ßaie möchte ic ben Entwurf auc 
sehr begrüben. Er ermöglicht bie engere Verbindung ber 
Kirchenleitung mit ben Bezirken drauszen. Gerade auc für 
bie Organe ber Gemeinden erhoffe ic viel.

Synodaler Sped betont ben geistlichen Charakter, ben bie 
Einrichtung haben solle. Den Pfarrern fehle oft ber Mann, 
mit bem fie reben fönnen. Die vorgeschlagene Titulatur 
halte er nicht für gut. „Prälat" wäre wohl besser, auch im 
Blick auf bie alte badische Tradition.

Synodaler Dittes knüpft baran an unb möchte auc gern 
eine anbere Bezeichnung haben, begrüszt jedoch bie Einrich­
tung an sic auch im Namen anberer ßaien.

Synodaler D. Hupfeld unterstreicht bie Notwendigkeit, 
bie Aufgaben unb Befugnisse ber Kreisdekane klar zu 
regeln. Das Hauptgewicht ift auf bie Seelsorge zu richten. 
Der Landesbischof wirb froh sein, Helfer in ber Seelforge 
zu haben.

Der Vorsitzende erflärt, das et seinerzeit als Defan von 
Lahr im Bezirk Aufgaben sah, bie ihm einfach selbst nicht 
zu erlebigen möglich waren. Darum fei es gut, wenn ber 
Kreisdekan 3. B. Pfarrwitwen unb Pfarrer besuchen könne. 
Defanatsvifitationen zu halten, bleibe jedoch bas Recht 
bes zuständigen Referenten im Evangelischen Oberkirchen- 
rat. Ebenfo bleibe ben Defanen bie Aufgabe ber Durch- 
führung ber Kirchenvisitationen, ber Religionsprüfungen 
usw.

Oberkirchenrat Rost greift auf bie von bem Synodalen 
Dr. Scheuerpflug geäuszerten Bedenken zurück, bie ernst zu 
nehmen feien. Er wirft einen Rückblick auf bie wirklich 
guten Absichten, bie bie geistlichen Mitglieder bes Evan- 
gelischen Oberkirchenrates vor zwölf Jahren gehabt hätten, 
unb weift nach, wie es einfach nicht möglich gewesen fei, in 
biefer Kampfzeit bie wohlgefaszten Absichten durchzuführen. 
Es fei auch zu bebenfen, dar man, um mit bem Wort am 
Sonntag bienen zu fönnen, bie notwendigen inneren Vor- 
aussetzungen haben müsse. „Aus bem Frieden heraus zum 
Frieden rufen kann nur ber, bet selbst ben Frieden in sic 
hat." Mit friedlichen Zeiten fei jetzt nicht zu rechnen, wes- 
halb bas Amt ber Kreisdekane auch von da aus gesehen, 
erforderlich fei. Die Kleinheit unserer Landeskirche stelle 
auch fein ernftes Hindernis bar, benn bie zu leistende Ar- 
beit fei sehr mannigfaltig. Im übrigen besitze ber Entwurf 
bie nötige Elastizität für bie Verteilung ber Aufgaben. In 
ber Titulatur rate er zu grösztmöglicher Bescheidenheit.

Synodaler Dürr: Die Tatsache, das bet Evangelische 
Oberkirchenrat bie Schaffung dieses Amtes selbst vorschlägt, 
verbient grosze Beachtung. Der Entwurf ift durch dieses Sa 
bes Evangelischen Oberkirchenrates zu bem Gedanken ber
Einrichtung bestens begrünbet. Der Dienft ber Kreisdekane 
müffe u. a.iauc eine gemeinsame Ausrichtung unseres
kirchlichen ßebens fördern. Daraus ergeben sic Aufgaben, 
in deren Durchführung auch mehrere Dekanate zusammen- 
gefazt werben können. Er hege bie Erwartung, bah eine 
viel fruchtbarere unb freubigere Verbindung mit ber Kir- 
chenleitung durch dieses Amt zustande komme. Was Dr. 
Scheuerpflug gesagt habe, werbe bei ber Festlegung ber 
Funktionen berücksichtigt werben.

Synodaler Meerwein bittet dringend, auf Grund von 
Besprechungen in feinem Kirchenbezirk, alles Gewicht auf 
bie seelsorgerliche Aufgabe an ben Pfarrern zu legen. Er 
stellt brei Gesichtspunkte heraus:

1. Persönliche Seelsorge am Pfarrer,
2. Pflege ber Pfarrbruderschaft in Konventen,
3. Die Hilfe im Predigtamt.
Synodaler Hus unterstreicht bie volksmissionarische Auf- 

gabe bes Kreisdekans. Sie mache einen wesentlichen Be- 
ftanbteil feiner Arbeit aus; bie seelsorgerliche Betreuung

der Pfarrer sei nicht so einfach. Visitationsbescheide gäben 
Gelegenheit zum Eingreifen. Durch Einbestellung der De- 
fane könne der Kreisdekan Informationen weitergeben. Es 
wäre auch möglich, das er brachliegende Arbeitsgebiete in 
den Bezirken in Angriff nimmt.
Synodaler Schühle warnt vor zu großer verschieden-

artiger Belastung bes Äreisbefans. Er soll fein Amt als 
Dienft an ber Gemeinde unb am Pfarrer auffassen.

Synodaler Hupfeld bittet um ein rasches Handeln in 
Bezug auf dieses Gesetz. Die erfte Erprobung ber Kreis- 
befane in ber Seelforge 3. B. an suspendierten Pfarrern 
werbe sehr schwer fein.

Der Vorsitzende betont, das ber Kreisdekan bas Recht 
haben werbe, dorthin zu gehen, wo er es für nötig hält, 
natürlich im Einverständnis mit bem zuständigen Defan.

Hiermit wirb bie Besprechung abgeschlossen.
Der Vorsitzende stellt bie Frage: Ist bie Landessynode 

mit bem Entwurf als ganzem einverstanden?
Diefe Frage wirb einftimmig bejaht.
Der Vorsitzende fragt weiter, ob zu ben einzelnen Para- 

graphen noch etwas gesagt werben foil?
Es folgt nun bie Besprechung ber einzelnen Paragraphen.
Bei § 1 wirb bie Bezeichnung „Kreisdekan" noch einmal 

besprochen. Oberkirchenrat D. Dr. Friedric gibt zu bem 
Titel „Prälat" bie nötige historische Erläuterung unb hebt 
hervor, das bas Volk katholisierende Tendenzen wittern 
fönnte. Es soll aber feine prinzipielle Frage sein. — Auf 
bie Zoneneinteilung ber Besatzungsmacht braucht im Ent- 
wurf feine Rücksicht genommen zu werben. § 1 wirb an- 
genommen.

Ebenfalls wirb § 2 angenommen.
Bei § 3 wünschen Synodaler Dr. Wolf u. a. bie folgenbe 

Formulierung: „Die Aufgabe ber Kreisdekane ift in erster 
Linie bie Unterstützung bes Landesbischofs in ber geist- 
liehen ßeitung ber Gemeinden unb Pfarrer unb ihre engere 
Verbindung mit ber Kirchenleitung". Die Landessynode ift 
mit biefer Fassung einnerftanben.

Bei § 4 entspinnt sic eine ausgedehnte Debatte über bie 
Frage, ob bie Kreisdekane Mitglieder bes Erweiterten 
Oberkirchenrats mit beschliezender ober beratenber Stimme 
fein sollen. Oberkirchenrat D. Dr. Friedric u. a. betonen 
stark, dasz man bie geistliche Vollmacht bes Amtes zur 
Wirkung fommen laffen wollte bzw. sollte.

Die Synodalen Dr. Wolf unb 3. Bender befürworten 
bagegen bie Ausstattung bes Amtes mit beschliezender 
Stimme um ber Verantwortlichkeit willen.

Synodaler Meerwein macht ben Vorschlag, ben § 4 über- 
haupt zu streichen. Dieser Vorschlag wirb sofort abgelehnt 
unb bann im § 4 bes Entwurfes bas Wort „beratend" mit 
einer Gegenstimme gestrichen.

Synodaler Dr. Umhauer schlägt eine anbere Reihenfolge 
ber Paragraphen bes Entwurfes vor unb 3war: §4 = §6, 
§ 5 = §4 unb § 6 = § 5. Der Vorschlag wirb angenom­
men. Der weitere Vorschlag von Synodalem 5. Vender 
unb Landesbischof D. Kühlewein, im neuen § 4b bas Wort 
„amtsbrüderlich" zu streichen, wirb angenommen.

Der „neue“ § 5 foll folgenben Wortlaut erhalten: „Der 
Landesbischof fann bie Kreisdekane mit ber Ordination 
von Geistlichen, ber Einführung von Defanen ober Pfar- 
rern, ber Einweihung von kirchlichen Gebäuden unb an- 
beren Aufgaben betrauen. Den Kreisdekanen fönnen auc 
Verwaltungsaufgaben, bie bisher vom Oberkirchenrat 
wahrgenommen worben finb, übertragen werben. Im übri- 
gen wirb durch eine vom Oberkirchenrat zu erlassende Ver- 
ordnung bie Geschäftsführung ber Kreisdekanate geregelt“.

Zu § 7 wirb ber vorgeschlagene Termin (1. Dezember 
1945) mit bem Hinweis begrünbet, das bie Zensur bes 
Kirchlichen Gesetzes- unb Verordnungsblattes, in bem bas 
Gesetz veröffentlicht werden wird, längere Zeit in Anspruch
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nimmt, ber Evangelische Oberkirchenrat aber doch bie Mög- derherstellung eines betenntnisgebunbenen Pfarrstandes 
lichkeit haben foil, an ber Durchführung bes Gesetzes einst- (Anlage 2) denken. Der Rechtsausschusz Jolle aus brei Geist- 
weilen weiterzuarbeiten. Die Landessynode ift mit ber liehen unb zwei Juristen bestehen. Die Landessynode möge 
Fassung bes § 7 einverstanden. ebenfalls auf morgen bie Namen bereithalten.

Auf Befragen des Vorsitzenden beschließt die Landes- Synodaler D. Hupfeld rät, den Rechtsauschus der Lan-
synode auf bie zweite unb britte Lesung bes Gesetzes zu des ynode unb bie Spruchkammer bes vorerwähnten Ge- 
verzichten. jetzes voneinander getrennt zu halten.

Als nächster Punkt der Tagesordnung folgt die Ernen- Synodaler Dr. Wolf stimmt dem bei und schlägt für den
nung von vier synodalen Mitgliedern in ben Erweiterten Rechtsauschusz ben Namen „Verfanjungsauschup" vor. 3n 
Oberkirchenrat. diesen Ausschuß sollen überwiegend Fachleute genommen

Oberkirchenrat D. Dr. Friedrich gibt bie Begründung, werben.
weshalb die Ernennung jetzt erfolgen müsse, denn mit dem Synodaler Dürr schlägt drei Juristen vor und zwar die
Zusammentritt ber Landessynode sei ber bisherige Erwei- Synodalen Dr. Wolf, Dr. Umhauer und Dr. von Dietze, 
terte Oberkirchenrat aufgelöst. Auf Grunb ber vorgesehenen Die weitere Benennung solle ber geschäftsführende Aus- 
Zusammensetzung bes fünftigen Erweiterten Oberkirchen- schusz bet Landessynode vorbereiten.
rates fei zu empfehlen, aus ber Landessynode brei Caien Abschliezend bittet ber Vorsitzende bie Herren Ober- 
unb einen Geistlichen namhaft zu machen unb bei ben Er- kirchenräte, an diesem Abend noch einen Bericht über bie 
satzleuten in gleicher Weise zu verfahren. Die Landessynode Lage unb ben Weg unferer Kirche zu geben.
wirb gebeten, auf bie morgige Vormittagssitzung bie Na- Synodaler Dürr bemerkt dazu, das dieser Bericht an bie 
men ber zu Ernennenben bereit zu halten. Stelle bes früher üblichen schriftlichen Berichtes bes Ober-

Weiterer Punkt ber Tagesordnung: Die Bildung eines kirchenrates an bie Landessynode trete. Einen solchen für 
Rechtsausschusses. bie Landessynode zu fertigen, fei nicht möglich gewesen.

Oberkirchenrat D. Dr. Friedric gibt auch hierzu bie not- Daraufhin wirb bie Sitzung um 19.00 Ihr unterbrochen.
wendige Erläuterung. Es handle sic u. a. um bie Reu- 3n ben Abendstunden nimmt bie Landessynode bie Be- 
schaffung ber Kirchenverfassung. Man müffe aber auch an richte ber Oberkirchenräte D. Dr. Friedrich unb Rost über 
bas Spruchgericht im Entwurf bes Gesetzes über bie Wie- ben Weg unb bie Cage ber Kirche entgegen.

Vierte Sitzung
Bretten, Donnerstag, ben 29. November 1945, 9 Ahr.

Bei Wiederaufnahme der Verhandlungen fragt der Vor- 
sitzende die Landessynode, ob die Landessynode mit der 
Abhaltung einer Feier des heiligen Abendmahles am 
Schlusz der Session einverstanden sei? Die Landessynode 
erklärt ihr Einverständnis.

Sodann wird in die weitere Tagesordnung eingetreten.
Der Vorsitzende fragt den von der Landessynode als 

Landesbischof vorgeschlagenen Pfarrer 3. Bender, ob er die 
Wahl annehme und ob er nun ein Wort an die Landes- 
synode richten wolle?

Synodaler Pfarrer 3. Bender: Verehrte Brüder! Die 
Synode hat mich zu dem Amt des Landesbischofs berufen. 
Nachdem die Synode gesprochen hat, bin ic ihr auch ein 
Wort schuldig. Die Synode hatte ein Recht zu erwarten, 
das der Gewählte die Wahl annimmt. Von mir aus war 
es nicht leicht, „ja" zu sagen.

Ic werbe ohne Illusion in dieses Amt eintreten. In ben 
letzten Jahren hat es sic gezeigt, wie schwierig bie Lage in 
unserer Landeskirche dadurch ift, das uns bie Männer ober 
ber Mann fehlt, über ben eine Diskussion nicht notwenbig 
gewesen wäre. Am unserer Kirche willen bin ic froh, dar 
es doc zu einer Entscheidung gefommen ist. Die vocatio 
durch bie Synode ift für mich ber einzige Trost im Blic 
auf meine fünftigen Aufgaben. 3c habe barum gebetet, 
das auf ber Synode eine Einigung in ber Frage ber Bi- 
schofswahl zustandekomme, unb ic will bie gefallene Ent- 
scheidung auch aus Seiner Hand nehmen — wie ber Text 
von geftern abend fagt: Aus ber Kraft, bie Er darreicht..."

Ic tue bas ohne Illusion zunächst über mich selbst, meine 
Gaben unb Grenzen. Unter meinen Amtsbrüdern bestehen 
mancherlei Fragen gegenüber meiner Verson unb gegen- 
über meinem Verständnis von Kirche. Sie haben in dieser 
Stunbe ein Recht barauf, davon etwas zu hören. Es ift mir 
eine hohe Ehre unb zugleich eine Last, das mir ein Etikett 
um ben Hals gehängt ift, auf bem steht: Konfessioneller 
Lutheraner. Was ift baran richtig unb was falsch? Richtig

ift, das Gott mich gnäbig zu bem Schriftverständnis hinge- 
führt hat, bas uns durch Martin Luther erschlossen ist unb 
bas barin gipfelt, das Gottes Gerechtigkeit uns Sünber 
gerecht macht ohne unfer Zutun. Nicht durch mein Aniver- 
sitätsstudium, nicht durch meine theologischen Lehrer, son- 
bern durch bie Zeitschrift „Zwischen ben Zeiten" unb ihre 
Lutherzitate bin ic zu Luther hingeführt worben. Ich habe 
bann nach ihm selber gegriffen unb vieles gefunben, wo- 
nach ic hungerte. Wenn ich dann unb wann einmal von 
Luther gerebet habe, bann standen vor meinen Augen nicht 
bie episkopale Verfassung ober gewisse dogmatische Aus- 
sagen, bie man ber Lutherischen Kirche je unb je angekrei- 
bet hat, dasz fie nämlich meinte, sich von anberen Brüdern 
fernhalten zu müssen, um bie Wahrheit rein unb lauter zu 
erhalten, — bann stand nur bas Eine vor mir: „Ich glaube, 
dar Gott mich verlorenen unb verbammten Menschen erlöst 
hat, erworben unb gewonnen von allen Sünben, vom Tod 
unb von ber Gewalt bes Teufels..." Es ift mein grorzes 
Anliegen geworben, das Gott es mir ermöglichen möchte, 
bas Wort ber Schrift in ber Bezogenheit auf biefe Zentral- 
wahrheit zu prebigen. Das ift mein Wunsch, das bie Pre- 
bigt dieses Evangeliums in unferer Kirche vernehmlich 
fei; bie Predigt bes Evangeliums in Unvermischtheit mit 
bem Gesetz unb bie Predigt bes Gesetzes in Anvermischt- 
heit mit bem Evangelium; benn es geht in ber Kirche nach 
Gottes Willen zuletzt um bas Heil bes Menschen. Wenn 
mir dieses Anliegen ben Namen eines Lutheraners einge­
tragen hat, bann nehme ic ihn gern für mich in Anspruch. 
Nur bie Sorge foil man nicht haben, als wollte ic repristi- 
nieren. Gott hat mir gezeigt, das man bas Rad ber Ge- 
schichte nicht einfach zurückdrehen kann. Was aus meinet 
geistlichen unb theologischen Stellung für meine Amts- 
führung resultiert, bas bleibt Gott anheimgestellt.

Ohne 3llufion trete ic mein Amt an; bafür hat Gott 
genug Ballast in mein Lebensschiff gelegt. 3c muß um 
dieses Amtes willen mein bisheriges Amt als Vorsteher
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bes Monnenweierer Diakonisjenmutterhauses brangeben. 
Das tue ic schweren Herzens im Blick auf unsere hochbe- 
tagte Frau Oberin, bie in ben Kriegsjahren bie Last ber 
ßeitung bes Werkes faft allein zu tragen unb auf mein 
Wiedereintreten in bie Arbeit gewartet hatte. Zwei Worte 
haben mir geholfen, zu ber Entscheidung ber Synode ja zu 
jagen. Das Wort unserer Frau Oberin: „Wenn bie Kirche 
ruft, hat jie bas erste Recht!" unb ein Wort aus bem Bru- 
bertreis: „Du konntest auch nicht nein jagen, als Du Solbat 
geworben bijt, unb dieses Amt ift oiel gröszer unb schwerer!"

Auch barüber besteht für mich feine Illusion, das un- 
serer Kirche nur eine Atempause geschenkt ift, unb sie zwi- 
schen zwei Kämpfen steht: Zwischen bem hinter uns liegen- 
ben Kampf unb bem Kampf, ber unserer Kirche neu bevor- 
stehen wirb. Das wir im alten Kampf alle irgendwo unb 
irgenbwann versagt haben, beweist einfach bie Tatsache, 
bag wir alle noch ba sind.

Ic fann nicht wie ber Apostel sagen, das wer ein Bi- 
schofsamt begehrt, ein köstliches Amt begehrt; benn ich habe 
bas Bischofsamt unserer Kirche nicht begehrt; ic nehme es 
aus Gehorsam an. Aber ic will es nicht unwillig nehmen; 
hat Gott gerufen unb A gejagt, jo wirb Er auch B jagen 
unb Seine Verheizungen an mir einlösen.

An meine Amtsbrüder hier unb drauszen im Land aber 
habe ich nur bie eine Bitte, mit ber 1567 Chemnit bas 
Superintendentenamt in Braunschweig annahm: „Dar 
man mich hoc halten sollte, begehre ich nicht; allein bas 
Amt fann nicht recht geführt werben, wenn bie Brüder 
ihren Superintendenten nicht schuldige Ehrerbietung unb 
Gehorsam erweisen wollen; wenn ic aber an einem 
Mängel wahrnehme, belangenb bas Amt ober Leben, bah 
ic barum reben müszte, nach Gestalt ber Sache prioatim 
ober vor bem ganzen Konoent, gelinbe ober mit gebühren- 
bem Ernst, dar bie Herren Brüder solches nicht wollten 
aufnehmen als eine unerträgliche Schmach noch barüber 
zürnen, fonbern was ärgerlich ift, abschaffen."

Beten Sie für mich unb mein Amt unb treten Sie mir 
helfend zur Seite! Wir haben in ber evangelischen Kirche 
fein unfehlbares Amt, barum will ic auf allen guten Rat 
unb gutgemeinte Kritif hören, aber es fommt barauf an, 
bah solches in guter Meinung unb zur Auferbauung ber 
Kirche geschieht. Vor allem Jollen bie jüngeren Brüder 
bebenfen, bag sic vor dem Rathaus manches anbers an- 
sieht als im Rathaus. Darum habe ic bie Bitte: Beten 
Sie für alle, bie in ber ßeitung ber Kirche stehen. Es gibt 
in ber Kirche feine Ehrenämter; bafür steht über ber Kirche 
bas Zeichen bes Kreuzes. In ber letzten Verantwortung 
am Jüngsten Tage wirb ber Landesbischof zu ben Ersten 
gehören, bie Rechenschaft geben müssen für bie anvertrau- 
ten Seelen.

Der Vorsitzende banft Pfarrer 3. Bender für fein Wort 
unb gibt ihm im Namen ber Landessynode bas Wort 
Apostelgeschichte 18, 10 mit auf ben Weg. Der Herr ber 
Kirche möge diese feine Zusage auch an unferem Bruder 
Bender bestätigen.

Die noch zu erledigenden Traktanden sind a) bie Be- 
nennung ber vier synodalen Mitglieder bes Erweiterten 
Oberkirchenrates, b) bie Benennung ber Mitglieder bes 
Verfassungsausschusses.

Zu a) werben vorgeschlagen durch ben Synodalen Dürr: 
Bankdirektor Lechler aus Lörrach, Studienrat Rücklin aus 
Pforzheim, Aniversitätsprofesjor Dr. oon Dietze aus Frei- 
burg. Als Vertreter für ben Synodalen Lechler: Kaufmann 
Hermann Schneider aus Konstanz; für ben Synodalen 
Rücklin: Rechtsanwalt Minister a.D. Dr. Amhauer aus 
Karlsruhe; für ben Synodalen Dr. oon Dietze: Aniversi- 
tätsprofessor Dr. Ritter aus Freiburg. Als geistliches Mit- 
glied wirb um ber Verbindung mit ber Theologischen Fa- 
kultät Heidelberg willen, ber Synodale Aniversitätspro- 
fessor D. Hupfeld vorgeschlagen unb als dessen Stellver- 
treter: Synodaler Pfarrer Schweithart aus Obrigheim.

Die Besprechung dieser Vorschläge ergibt, daß Kirchenrat 
Joest, Mannheim, an Stelle von Professor D. Hupfeld in 
Vorschlag gebracht wird. Die Abstimmung spricht sic für 
Professor D. Hupfeld aus. Auf Befragen von seiten des 
Vorsitzenden verzichtet Kirchenrat Joest darauf, als Ver- 
treter von Professor D. Hupfeld benannt zu werben. Die 
übrigen Vorgeschlagenen nehmen zu ihrem Vorschlag wie 
folgt Stellung: Synodaler Lechler nimmt bas Amt ohne 
weiteres an; bie Synodalen Rücklin, Dr. von Dietze unb 
Schweikhart erbitten sic Bedenkzeit bis zur Nachmittags- 
sitzung8).

Zu b) In ben Verfassungsauschuß werben brei Juristen 
unb zwei Geistliche zu benennen fein. Synodaler Dürr 
schlägt bie brei in ber Landessynode anwesenden Juristen 
Dr. Wolf, Dr. von Dietze unb Dr. Amhauer vor. Als theo- 
logische Mitglieder werben bie Synodalen Specht, Pforz- 
heim, unb Hof, Freiburg, vorgeschlagen. Die Landessynode 
ift mit diesen Vorschlägen einverstanden. Es wirb ferner 
festgestellt, bag ber Verfassungsausschus ermächtigt wirb, 
nach Bedarf anbere Personen zu kooptieren; infolgedessen 
ist bie Benennung von Stelloertretern nicht erforderlich. 
Auf bie Frage, ob bie Vorgeschlagenen zur Annahme ihres 
Auftrages bereit feien, erklärt Synodaler Dr. Wolf: Ic 
bin bereit, weil ich einsehe, das bie Mitarbeit aller Ju- 
riften notwenbig ist, unb nehme an unter ber Voraus- 
setzung, das, wenn ein Mitglied zu ber Überzeugung 
kommt, aus Gewissensgründen nicht weiter mitarbeiten 
zu können, es fein Amt nieberlegen fann.

Diefe Voraussetzung wirb oon ber Landessynode bejaht. 
Daraufhin erklären sich bie Vorgeschlagenen bereit, in ben 
Verfassungsausschus einzutreten.

An biefer Stelle wirb nun ein sehr ausgedehntes unb 
wertvolles Expose von bem Synodalen Pfr. Maas, Heidel- 
berg, über feine Arbeit unb feine Besprechungen in der 
Ökumene eingelegt. Die Landessynode folgt feinen Aus- 
führungen mit allergrösztem Interesse unb nimmt oon ben 
mancherlei Möglichkeiten ber Anknüpfungen an auszer- 
deutsche kirchliche Stellen bantbar Kenntnis. Gr bittet bie 
Landessynode, sic bie sogenannte Stuttgarter Erklärung 
oom 18. 19./10. 1945 bes Rates ber Evangelischen Kirche 
in Deutschland an bie Vertreter bes Ökumenischen Rates 
ber Birchen10) zu eigen zu machen.

Sm Anschluz baran wirb vorgeschlagen, eine Erklärung 
ber Landessynode auszuarbeiten, welche u. a. zum Aus- 
druc bringt:

1. das bie Landessynode sic zu ben evangelischen Wahr- 
heiten unb Grundsätzen ber kirchlichen Leitung be- 
tennt, bie in ben Erklärungen oon Barmen unb Dah- 
lem ausgesprochen sind,

2. dasz sic bie Landessynode anschliezt an bas Wort bes 
Rates ber Evangelischen Kirche in Deutschland an bie 
Vertreter bes Ökumenischen Rates ber Kirche oom 
18./19. Oktober 1945 in Stuttgart. Dieser Vorschlag

0) Landesbischof D. Kühlewein stellt in feinem Erlaß oom 
4. Februar 1946 Nr. 2290, in bem er bie Ernennungen aus- 
spricht, fest, bah „bei der Berufung durch bie vorläufige Landes- 
synode in ber Sitzung vom 29. November 1945 übersehen wurde, 
bah nach den gesetzlichen Bestimmungen bie Ernennung ber syn- 
obalen Mitglieder bes Erweiterten Oberkirchenrats gern. § 5 bes 
kirchlichen Gesetzes, ben vorläufigen Umbau ber Verfassung ber 
Vereinigten Evangelisch-protestantischen Landeskirche Badens 
oom 1. Juni /1. Juli 1933 (KGVBl. S. 70 unb 86) ausschließlich 
in bie Zuständigkeit bes Landesbischofs falle". Er berief aber 
trotzdem alle oon ber vorläufigen Landessynode genannten Her- 
ren mit Ausnahme oon Aniversitätsprofesjor D. Hupfeld, ba ber 
Landesbischof ber Auffassung war, bah „in bem Erweiterten 
Oberkirchenrat auch ein im attioen Gemeindedienst stehender 
Geistlicher als synodales Mitglied beteiligt fein sollte". Deshalb 
ernannte er anstelle oon Aniversitätsprofessor D. Hupfeld Pfarrer 
Karl Specht, Pforzheim.

10) Ugl. Anm. 5.
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wirb an ben gejchäftsführenden Ausschuß zur weiteren 
Bearbeitung überwiesen.

Die weitere Debatte, insbesondere angeregt durch ben 
Synodalen Dr. Ritter, beschäftigt ltc mit ber Rotwendig- 
teit ber kirchlichen Mitarbeit in ber Tagespreise unb ber 
Berichterstattung über bie Borgänge in ber Kirche. Hierin 
foil alles nur Erreichbare geschehen.

Zur Abfassung ber oben erwähnten Ertlärung sollen bie 
Synodalen Dr. Ritter unb Dr. von Dietze an ben Bera- 
tungen bes geschäftsführenden Ausschusses teilnehmen.

Nach einer kurzen Pause wirb bie Beratung über ben 
Entwurf bes Gesetzes, bie Wiederherstellung eines bekennt- 
nisgebundenen Pfarrstandes betr. (Einlage 2) aufgenom- 
men.

Der Vorsitzende bittet Herrn Oberkirchenrat D. Dr. Fried- 
rich, dazu bas Wort zu ergreifen.

Oberkirchenrat D. Dr. Friedrich: Der Entwurf stellt eine 
Amgierzung ber Richtlinien11) ber Evangelischen Kirche in 
Deutschland zu diesem Anliegen bar. Das Gesetz ift wohl 
bas Schwerste, was ic innerhalb einundzwanzig Jahren 
bes Dienstes zu vollbringen hatte. Die Militärregierungen 
haben sic von vornherein auf ben Stanbpuntt gestellt, bie 
Masznahme müsse von ber Kirche selbst getroffen werben. 
Wir haben uns baher an bie Arbeit gemacht. Es war sehr 
schwer, herauszufinden, wie hier zu verfahren sei. Denn 
man wollte unter allen Umständen gerecht verfahren. — 
Ich möchte im folgenden bas Kernproblem auszeigen. Die 
Kirche ift Körperschaft bes Öffentlichen Rechts; bie Geist- 
liehen finb öffentliche Bebienftete. Die Kirche hat ben Auf- 
trag, bas Wort Gottes öffentlich zu verkünden. Daraus 
ergeben sic Folgerungen für bas Verhalten ber Geistlichen 
in ber nationalsozialistischen Zeit. Andere Bebienftete in 
Staat ober Gemeinde wurben durch ihre Behörden hinsicht- 
lic ber Entnazifizierung ohne jegliche materielle Einwen- 
bungen ber Militärregierung unterstellt. Im Gegensatz zu 
ba unb bort auftretender Ansicht anberer kann bie Kirche 
bies nicht auch tun. Die verschiedene Behandlung von 
feiten ber Kirche ift doch materiell begrünbet. Meine Ge- 
danken hierzu finb biefe: Ein fonftiger Beamter hat in sei- 
nem Beruf nicht in ber gleichen Weise Gelegenheit gehabt 
zu bem, was ber Nationalsozialismus wirklich wat, öffent- 
lic Stellung zu nehmen, wie ber Geistliche. Wer einbeutig 
sic auf ben Boben bes Evangeliums gestellt hat unb 
biblisch bekenntnismäzig fein Amt ausübte, ber fonnte 
nicht anbers, als sic in gewissen Punkten in Gegensatz 
stellen zur Weltanschauung bes Nationalsozialismus unb 
bamit ein Betenntnis gegen ben Nationalsozialismus ab­
legen. Infolgedessen haben wir zu prüfen: Wer hat bas 
getan? Wer hat es nicht getan? Derjenige, ber Abstriche 
an ber Verkündigung ober Bibel unb Verschmelzungen mit 
bem Nationalsozialismus versucht hat, fann nicht auf ben 
Schut ber Kirche rechnen. Sinb wir aber ber Überzeugung, 
das wir einen treuen Diener Jesu Christi vor uns haben, 
ber nichts preisgab, bann müssen wir uns für ihn ein- 
setzen. Nach biefen Grundsätzen finb wir verfahren.

Das im Entwurf vorliegende Gesetz foil ber Kirchen- 
leitung nun bie rechtliche Grundlage schaffen, um in ber 
eingeschlagenen Richtung weiterzuarbeiten. Ich bitte baher 
bie Landessynode, grundsätzlich zur Denazifizierung Stel- 
lung zu nehmen. Die Aktion ift nicht abgeschlossen. Es musz 
unter Umständen auch mit Konflikten gerechnet werben. 
Die amerikanischen Behörden haben sic ben Vorstellungen 
ber Kirchenleitung zugängliwer gezeigt als bie franzö- 
sischen. Der Differenzpunkt biefen gegenüber liegt in ber 
Bestimmung ber Richtlinien über bie Behandlung von

n) Richtlinien für eine Verordnung zur Wiederherstellung 
eines bekenntnisgebundenen Pfarrerstandes vom Rat ber Evan- 
gelischen Kirche in Deutschland vom 10. Oktober 1945 (siehe Ge- 
neralakten bes Evangelischen Oberkirchenrates: Wiederherstellung 
eines bekenntnisgebundenen Pfarrstandes).

Angehörigen der Partei, das vor 1933 eingetretene Partei- 
genossen zu entlassen sind. — Des weiteren schildert Ober- 
kirchenrat D. Dr. Friedrich den Gang des Verfahrens, wie 
er im Gesetz vorgeschlagen ist. Die zu treffenden Entschei- 
dungen rühren mindestens an die Grundlagen der materiel- 
len Existenz ber betroffenen; bies aber erfordert eine 
Überprüfungsmöglichkeit durch mehrere Stellen. Die be­
troffenen müssen von ihrer Kirche Gerechtigkeit erwarten 
bürfen. Wir haben uns bis aufs Blut geplagt, dieser Ge- 
rechtigkeit zu entsprechen. Wenn man ein solches Todes- 
urteil über bie materielle Existenz eines Menschen fällt, 
bann musz bas Gesetz überprüfbar fein.

Synodaler 3. Bender: Ic habe zu bem Gesetz ein An- 
liegen unb eine Frage. Das Anliegen betrifft bie Anwen- 
bung bes Gesetzes auf Fälle, in welchen aus anberen als 
nationalsozialistischen Gründen bie binbung an bibel unb 
Betenntnis durch Geistliche verlassen wurbe. Die Frage 
betrifft ben Unterschied zwischen bem Kampf ber Kirchen- 
Leitung gegen bie Entlassung von Geistlichen von ber Basis 
ber materiellen Einwendungen aus unb zwischen ber blor 
formalen These ber Besatzungsbehörden. Blosze Zugehörig- 
keit zur Partei als ftrafenswertes Verbrechen zu behan- 
beln, sollten wir ablehnen. Er gab daher folgenbe Er- 
klärung ab: Das Gesetz zur Wiederherstellung eines be- 
kenntnisgebundenen Pfarrstandes (§ 50 ber Kirchenver- 
fassung: „Die Landeskirche forbert von ihren Geistlichen, 
das sie bie Lehren ber Heiligen Schrift nach Maszgabe bes 
betenntnisftanbes ber Landeskirche verkünden") verdankt 
zwar feine Entstehung einer fontreten kirchlichen Notwen- 
bigteit: Der Abwehr unb Ausscheidung ber Irrlehren unb 
Irrlehrer ber DC [Deutsche Christen] ift aber barüber 
hinaus von grundsätzlicher Bedeutung. Zum erstenmal be- 
weift bie Landeskirche durch ein Gesetz, das fie ihr Wäch- 
teramt über „bie Lehren ber Heiligen Schrift nach Masz- 
gabe bes Bekenntnisstandes ber Landeskirche" auszuüben 
willens ift, unb bas Gnadenmittelamt als bie Brunnen- 
stube ber Kirche rein erhalten möchte. Wenn bem Gesetzes- 
entwurf gegenüber noch ein Anliegen ausgesprochen wer- 
ben muß, fo ift es dieses, das feine Wendung unb Anwen- 
bung wie gegen Irrlehre unb Irrlehrer ber Deutschen 
Christen so auch gegen alle bem Wort Gottes unb bem Be- 
tenntnis unserer Kirche zuwiderlaufende Lehren unb Leh- 
rer deutlich werben. Es hat bie Kirche nicht nur gegen bie 
Entstellung bes Evangeliums durch Einflüsse national- 
sozialistischer Weltanschauung einen Damm auszurichten, 
sondern fie hat eine Ringmauer zum Schutze gegen Angriffe 
von allen Seiten, um sich zu ziehen. So gewiß die Kirche 
nicht bie Predigt ertragen barf, nach ber „durch Hitler 
Christus... unter uns mächtig geworben unb barum ber 
Nationalsozialismus positives Christentum" ift, so wenig 
barf sie bie Verkehrung bes Evangeliums in ein System 
moralischer ober gar ökonomisch-politischer Lehren dulden, 
wenn anbers fie nicht an ben Stelen ber Kirche schuldig 
werben soll. Nur dadurch, das bie Kirche grundsätzlich allen 
offenbaren Irrlehren unb Irrlehrern Kanzel unb Schule 
versagt, beweist fie, das fie nicht — im tontreten Fall: nicht 
nur auf Grund bes Drudes unb ber Unterstützung durch 
bie auszerkirchlichen Mächte handelt. Nur durch Wachsam- 
feit nach allen Seiten wirb bas Wächteramt ber Kirche 
glaubwürdig."

Synodaler Spec macht barauf aufmerksam, dar bie Be- 
handlung ber Fälle von feiten ber Besatzungsbehörden of- 
fenbar nicht so sehr schematisc verlaufe; es gäbe Beispiele 
bafür.

Oberkirchenrat D. Dr. Friedrich bestätigt, das tatsächlich 
eine entsprechende gesetzliche Anweisung bei ben Behörden 
vorliege unb gehandhabt werbe.

Der Vorsitzende unb Synodaler 3. Bender äuszern sich in 
ber gleichen Richtung; wir haben uns von vornherein ge- 
gen bie Entlassung aus bloß formalen Gründen zu wehren.
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Oberkirchenrat D. Dr. Friedrich trift dafür ein, dar wir 
nicht erst jemanden entlassen, um in einem sogenannten 
Vorstellungsverfahren ihn wieder einzusetzen, sondern, 
wenn die Kirche entschieden hat, dann ist die Entscheidung 
gefallen.

Synodaler Schühle freut sich, das mit dem Gesetzesent- 
wurf ein Anfang gemacht ist, nur wäre es gut gewesen, 
wenn dies bereits früher in unserer Kirche geschehen wäre. 
Jetzt ist aber der Eindruck unvermeidlich, dasz wir unter 
Druck von auszen handeln.

Der Vorsitzende fragt sodann, ob mit diesem Gesetz die 
Erweiterung zu einem Lehrzuchtgesetz verbunden werben 
könne?

Oberkirchenrat D. Dr. Friedrich verneint biefe Frage; 
bie gewünschte Erweiterung aber wirb für bie Zukunft in 
Aussicht gestellt.

An dieser Stelle wirb bie Sitzung erneut unterbrochen, 
weil bie Herren: Bischof G. Bromley Oxnam, Präsident 
bes Vereinigten Rates ber Christlichen Kirchen in Ame- 
rifa; Reverend Franklin Elart Fry, Präsident ber Ver- 
einigten Lutherischen Kirche in Amerika; Reverend She- 
well, Bischof von Massachusetts; Dr. Stewart Hermann, 
vom Ökumenischen Rat in Genf unb ber französische 
Aumonier-General Sturm ben Wunsch haben, bie Lan- 
dessynode kurz zu begrüszen unb einige Worte an fie zu 
richten. Die Gäste werben von Landesbischof D. Kühle- 
wein begrübt; ber sic für ihr Kommen bedankte. Er er- 
innerte zugleich baran, dar Landesbischof D. Wurm ber 
Landessynode in feinem Bericht über bie kirchlichen Be- 
ziehungen zur Ökumene bargelegt unb babei ben Eindruck 
ber Stuttgarter Besprechungen vom 18./19. Oktober 1945 
geschildert habe, unb erwähnte, das bie jetzige Landes- 
synode sic bie in Stuttgart abgegebene Erklärung bes 
Rates ber Evangelischen Kirche in Deutschland zu eigen 
machen wirb.

Synodaler Dr. von Dietze übersetzte biefe Ansprache in 
bas Englische unb fügte hinzu, bag ber Synodale Stadt- 
pfarrer Maas in feinem vorausgegangenen Bericht er- 
wähnt hat: Nach bem jetzigen Kriege fei bas ökumenische 
Gespräch viel schneller unb leichter wieder in Gang gekom- 
men als im Jahre 1919, weil in diesem Kriege bie Christen 
in ben beteiligten Ländern nicht gegeneinanber, sondern 
füreinanber beteten.

Bischof Oxnam dankte für bie Begrüszung unb führte 
aus: Wir finb gekommen, um christlicher Liebe unb unserer 
Überzeugung Ausdruck zu geben, das wir alle einen Vater 
unb einen Herrn haben, nämlich unfern Heiland Jesus 
Christus, bag wir barin Brüder finb. Präsident Truman 
hat bie Reise unserer Delegation gebilligt. Wir wollen er- 
fennen, wie unsere Kirchen am besten ihrer Liebe brüder- 
lichen Ausdruck geben tonnen. Wir benten an bas Deutsch- 
land von morgen. Leider haben wir nur zehn Tage Zeit 
für ben Aufenthalt in Deutschland. Wir wollen in dieser 
Zeit bie neuen Kräfte, bie im Leben ber evangelischen 
Kirche in Deutschland lebendig finb, fennen lernen, wir 
wollen ber Liebe unb ber Hoffnung Ausdruck geben, bag 
alle Christen brüderlich eins werben.

Reverend Fry sagte: Ich überbringe einen besonderen 
©ruft ber lutherischen Kirche, bie ic im kirchlichen Bundes- 
rat ber Vereinigten Staaten vertrete. Dag wir uns mit 
Ihnen verbunben fühlen, liegt nicht nur baran, das wir 
nicht gegeneinanber gebetet haben. Unsere christliche 
Freundschaft beruht gerabe barauf, das viele von Ihnen 
aktiv gegen bas Böse gekämpft haben. Wir wollen auch 
gegen bas fämpfen, was wir als böfe erfennen, unb zwar 
in allen Ländern, auch in unferm eigenen. Geeint unter 
unserm Heiland Jesus Christus wollen wir gegen bie 
Mächte ber Finsternis fämpfen, bie überall in ber Welt 
sehr mächtig finb. Wir werben gegen ihre Macht nur in ber

Einheit ber Herzen unb ber Arbeit bestehen, als Diener 
Christi. So rufe ich: Zu ben Waffen, zu ben Waffen bes 
Geistes.

Synodaler Dr von Dietze übersetzte bie beiben englisch 
gehaltenen Ansprachen in bas Deutsche.

Anschliezend richtete ber französische Amonier-g^näral 
Sturm brüderliche Worte an bie Landessynode.

Die Landessynode ift von biefem freundlichen unb brü- 
derlichen Besuch auf bas Tiefste beeindruckt.

Nachdem bie Herren sich wieber entfernt haben, wirb bie 
Beratung über bas Gesetz fortgesetzt.

Synodaler Dr. von Dietze führt aus: Mich bewegt vor 
allem folgendes: Mit biefem Entwurf wirb ein Lehrzucht- 
geset nicht beabsichtigt. Baden tennt ein solches bis jetzt 
nicht. Der § 4 sieht aber eine sehr harte Bestrafung vor für 
einen Tatbestand, ber im Sinne ber Kirche ursprünglich 
nichts Strafbares darstellte. Run fommt plötzlich eine ganz 
harte Bestrafung nachträglich für etwas, was früher nicht 
strafbar war.

Hier wirb bie Landessynode zur Mittagspause unter- 
brochen.

Nach Wiederaufnahme ber Sitzung übergibt ber Vor- 
sitzende ben Vorsitz an ben stellvertretenden Vorsitzenden: 
Dr. Umhauer.

Oberkirchenrat D. Dr. Friedrich erflärte innerhalb ber 
allgemeinen Beratung: Den Deutschen Christen hat bie 
Kirchenleitung in ben vergangenen Jahren klar ausge- 
sprochen, das ihre Nuszerungen als im Widerspruch zum 
Bekenntnisstand ber Kirchen angesehen würben, unb das 
fie nicht mehr Pfarrer ber Landeskirche feien. Der Ober- 
kirchenrat hat botumentiert, das bas Verhalten ber Deut- 
schen-Christen-Pfarrer als etwas Strafwürbiges betrachtet 
werbe. 3n bem vorliegenden Gesetzesentwurf ift bie legale 
Grundlage für ein Vorgehen gegen solche Pfarrer vor- 
gesehen.

Synodaler Dr. von Dietze: Die Schwierigkeit liegt barin, 
das hier eine Strafe für ein Vergehen aus ber Vergangen- 
heit vorgesehen wirb. So etwas kann bie Besatzungsbe- 
hörde tun, nicht aber bie Kirche.

Landesbischof D. Kühlewein weift auf ben Schlug bes 
§ 1 bes Gesetzentwurfes hin, wo deutlich von ber W ei- 
terführung bes Amtes bie Rede fei, also nicht bas 
Vergangene unter Strafe gestellt werbe.

Synodaler Dr. von Dietze wünscht, das in § 4 nicht ber 
Verlust ber Ansprüche auf Gehalt, Ruhegehalt unb Hinter- 
bliebenenversorgung ausgesprochen, sondern vielmehr ge- 
sagt wirb: „über feine Ansprüche auf Gehalt, Ruhegehalt 
unb Hinterbliebenenversorgung erfolgt besondere Ent- 
scheidung".

Synodaler Dr. Wolf stimmt biefer Anregung zu. Er sieht 
barin eine Klärung infofern, als bie Möglichkeit bestehe, 
ben Geistlichen zu entlassen unb doch für feine Familie zu 
forgen.

Oberkirchenrat D. Dr. Friedrich: Die „Entlassung aus 
bem Amt" bebeute nicht, baft ber Betroffene auch „aus bem 
Dienste" entlassen wirb. Im übrigen werbe bie enbgültige 
Entlassung nur in ben schwersten Fällen eintreten. Bon 
ihr tonnten in Baben vielleicht zwei bis brei Geistliche 
betroffen werben. Sonst handle es sich um Pfarrer, für bie 
eine Bewährungszeit von ein bis brei Jahren vorgesehen 
werben könne.

Synodaler Dr. von Dietze fragt, ob biefe Behandlung 
nur für Geistliche ober auch für kirchliche Beamte vor- 
gesehen werben tonne, unb befürwortet bas letztere. Er 
berichtet über bas Verfahren ber Denazifizierung von 
Universitätsangestellten.

Oberkirchenrat D. Dr. Friedrich: Das Gesetz bezieht sich 
nur auf ben Pfarrer. Die Fragebogen ber kirchlichen Be- 
amten werben unb wurben bis heute zum Teil schon nach 
den Richtlinien ber Militärregierung behandelt. Doch ift

3 Synode 1945/46
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man auch bei ben Beamten nicht einfach mechanisch vor-
gegangen, sondern hat ausgiebig beraten unb ber Militär- 
regierung dargestellt, aus welchen Gründen ber betreffenbe 
Beamte entlaffen wurbe ober bie Entlassung nicht ausge- 
sprochen werben tönne. — Schwierig ift bie Frage ber Ver- 
forgung ber entlassenen Beamten. Die französische Militär- 
regierung hat es als unzulässig erklärt, ben entlassenen Be- 
amten einen Teil bes Ruhegehalts zu bezahlen. — Es ift 
nicht möglich, bie Beamten in bas oorliegenbe Gesetz mit 
einzubeziehen, weil diese gälte nach anderen Gesichtspunk- 
ten behandelt werben müssen als bie Pfarrer. Doc wirb 
auch ben entlassenen Beamten später auf Antrag ein Ruhe- 
gehalt bezahlt werben können.

Damit ift bie allgemeine Beratung abgeschlossen.
In ber Einzelberatung bes Gesetzentwurfs stellt Syn- 

obaler Dittes zu § 1 feft, das nach ben bisherigen Aus- 
Führungen zwischen zwei Arten von Entlassungen unter- 
schieden werben müsse, nämlich zwischen oorläufiger unb 
endgültiger.

Synodaler Dr. von Dietze stimmt zu unb beantragt in 
§ 1 einzufügen: werben „aus bem Amt oorläufig ober 
endgültig" entlaffen.

Diefer Antrag wirb einftimmig angenommen.
Bei bet Beratung bes § 2 beantragt Synodaler Dr. Wolf 

ftatt bas „sechzigste Lebensjahr erreicht" zu sagen: „das 
sechzigste Lebensjahr vollendet", weil sonst bie Zurruhe- 
setzung schon eintreten tönnte, wenn ber Geistliche neun- 
undfünszig Jahre alt ift, während doch offensichtlich beab- 
sichtigt wirb, nur ben minbeftens sechzigjährigen Geistlichen 
in ben Ruhestand zu versetzen.

Synodaler Dr. oon Dietze beantragt, ben ganzen § 2 zu 
streichen für ben Fall, das fein Antrag zu § 4 angenommen 
würbe. Denn bei Annahme feines Antrags zu § 4 würbe 
in jebem Falle Zurruhesetzung möglich fein. Diefer Antrag 
wirb angenommen.

Synodaler D. Hupjeld vertritt bie Ansicht, bag ältere 
Pfarrer entgegentommenber behandelt werben sollen als 
jüngere, ba ältere im Hinblick auf ihre langjährige Tätig- 
feit ein milderes Borgehen verdienten.

Synodaler Spec fragt, wie man sic bie Nachprüfung in 
ber Wartezeit bente?

Synodaler Dürr: Diefe Nachprüfung kann an Hand be- 
ftimmter Borgänge erfolgen. Wenn ber suspendierte Pfar- 
ter mit bem Nachfolger zusammen im Pfarrhaus wohnt, 
wirb sic leicht feststellen lassen, ob er willens ift, sic um- 
zustellen. Es tönnte auch an ein Colloquium gedacht wer- 
ben, bei bem bie Einstellung bes Betroffenen festgestellt 
werben foil.

Synodaler Kat weift barauf hin, das im Rheinland 
suspendierte Pfarrer als Bitare zu älteren Geistlichen ver- 
jetzt werben unb bort Gelegenheit haben, sic umzustellen. Er 
empfiehlt ein ähnliches Verfahren.

Synodaler 3. Benbet: Es wirb nicht immer leicht fein 
festzustellen, ob bet Betreffenbe sich innerlich gewanbelt 
hat, aber bie innere Wandlung drückt sic ja auch in einem 
äuszeren Verhalten aus, unb aus diesem tann auf jene 
geschlossen werben.

Zu § 3. Synodaler Dr. oon Dietze schlägt vor, bem § 3 
folgende Fassung zu geben:

„Bei ber vorläufigen Entlassung wirb bestimmt, das 
nac wenigstens einem ober höchstens brei Jahren auf 
Antrag bes Geistlichen nachgeprüft werben soll, ob er 
bann bie Gewähr bietet, nac feinem Ordinationsgelübde 
feinen Dienst zu tun. Während ber Wartezeit wirb ein 
Anterhaltszuschurz gewährt.

Wird innerhalb ber angesetzten Frist ein Antrag auf 
Wiedereinsetzung in ein Pfarramt nicht geftellt ober wirb 
ber Antrag abgewiefen, so ift bamit bie Entlassung 
endgültig".
Gleichzeitig beantragt Dr oon Dietze anstelle bes gestri- 

chenen § 2 folgenbe neue Bestimmung aufzunehmen:

„Mit der vorläufigen oder endgültigen Entlassung 
verliert der Geistliche sein Amt. Er darf geistliche Amts- 
handlungen nicht vornehmen".
Beide Anträge werden einstimmig angenommen.
Nac längerer Diskussion (deren Wortlaut im einzelnen 

nicht festgehalten werden konnte), wird der Antrag gestellt, 
dem § 4 folgende Fassung zu geben:

„Nach der endgültigen Entlassung des Geistlichen wirb 
über bie Gewährung von Ruhegehalt unb Hinterblie- 
benenversorgung nach §§ 5 bis 7 entschieden".

Dieser Antrag wird mit 27 gegen 6 Stimmen angenommen.
Der § 5 wird einstimmig angenommen, wobei nur im 

ersten Absatz, Zeile 1 bie Worte „und 2" gestrichen werben 
unb im ^weiten Absatz, Zeile 3 anstelle ber Worte „§§ 1 —" 
gesetzt wirb „§§ 1 —4".

In § 6, Abs. 2, Zeile 2 müssen bie Worte „1—3“ in 
„1—4" geänbert werben. In Zeile 2/3, Absatz 2 wirb an- 
stelle ber Worte „als erledigt erklären" gesagt: „ein- 
stellen".

Der britte Absatz erhält folgende Fassung unb wirb mit 
Absatz zwei verbunden:

„Die Spruchkammer tann alle ihr notwenbig erschei- 
nenben Beweise ergeben, insbesondere Zeugen unb Sach- 
verständige vernehmen, schriftliche Gutachten einfordern 
unb bie Herausgabe von Urkunden von allen Stellen 
ber Evangelischen Kirche in Deutschland oerlangen.“ 
Synodaler Hoj regt zu Absatz 4 an, das bem Betroffenen 

bie Möglichkeit gegeben werbe, zur Verhandlung einen 
geistlichen Beistand mitzubringen.

Oberkirchenrat D. Dr. Friedrich erklärt: Es sollte durch 
ben Gesetzentwurf nur bie Zuziehung eines Rechts- 
anwalts ausgeschlossen, bie Zuziehung irgenb eines an- 
beren Berteibigers ober Beistandes aber zugelassen werben.

Synodaler Dr. Wolf: Es wäre beffer, diesen Gedanken 
positiv auszudrücken: „Der Betroffene barf einen Beistand 
zur Verhandlung vor ber Spruchkammer mitbringen“.

Synodaler Dr. von Dietze: Man tönnte vielleicht sagen: 
„er tann sic einen Berteibiger ober Beistand wählen, ber 
einer kirchlichen Körperschaft angehören soll. Über bie Zu- 
lassung entscheidet bie Spruchkammer".

Oberkirchenrat Rost: Der Betroffene foil jebe Vertre- 
tungsmöglichkeit haben. Es wäre auch bentbar, das er 
feine Frau als Beistand mitbringt.

Synodaler Dr. Ritter [teilt ben Antrag, ben Sast „bie 
Bertretung durch einen Rechtsanwalt i[t unzulässig" zu 
ändern in ben Satz: „über bie Zulassung eines Vertei- 
bigers ober Beistandes beschließt bie Spruchkammer".

Diefer Antrag wirb mit 29 Stimmen angenommen.
Der stellvertretende Vorsitzende Dr. Umhauer regt an, 

ben 4. Absatz bes § 6 in zwei Sätze zu zerlegen. Der erste 
Absatz wäre folgendermaßen zu formulieren:

„Bor bet Spruchkammer finbet eine mündliche Ver- 
handlung [tatt, zu ber ber Betroffene zu laben ift. über 
bie Zulassung eines Berteibigers ober Beistandes be- 
schlierzt bie Spruchkammer".

Der § 6 wirb mit diesen Abänderungen einstimmig ange- 
nommen.

Zu § 7 schlägt Synodaler Hof oor, ben Namen „Rechts- 
ausschur" in „Berufungsausschuz" zu änbern.

Demgegenüber schlägt Synodaler Dr. Wolf bie Bezeich- 
nung „Spruchjenat" oor, ber ben übergeorbneten Begriff 
gegenüber ber Spruchkammer zum Ausdruck bringt.

Diefer Antrag wirb einftimmig angenommen.
Synodaler Dr. Wolf: Die brei Geistlichen unb zwei 

Juristen bes Spruchsenats finb natürlich nicht bem Ober- 
kirchenrat zu entnehmen. Im übrigen vermizt et bie Mit- 
wirfung bet Gemeinde. Nur bie Kirchenbehörde fei ver- 
treten.

Seine Anregung finbet teine Unterstützung.
§ 8 wirb nicht beanftanbet.
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In ber Gesamtabstimmung wirb bas Gesetz bei einet 
Stimmenthaltung (Synodaler Mono) angenommen.

Synodaler Mono begrünbet feine Stimmenthaltung da- 
mit, baß er bei bet ganzen Verhandlung übet bas Gesetz 
wegen anberweitiger Inanspruchnahme durch bie Landes- 
synode als Schriftführer nicht anwesend fein fonnte.

Synodaler Specht: Ic begrüße, baß biefes Gesetz in die- 
fer vornehmen Form nun vorliegt unb angenommen ift. 
Es ift aber zu bebauern, baß anbere Personen als Geist- 
liche, bie in ber Kirche irgenbwie mitgearbeitet haben, 
nicht in ähnlicher Weise geschützt werben fönnen. Gibt es 
eine Möglichkeit, hier helfend einzugreifen?

Synodaler 5. Bender ficht eine solche Möglichkeit batin, 
baß ben betreffenben Persönlichkeiten Bescheinigungen zur 
Benützung im Vorstellungsverfahren ausgestellt werben.

Synodaler Dittes ift ber Meinung, baß entsprechend 
geholfen werben müsse unb zwar auch bei Veamten bes 
Oberkirchenrats.

Oberkirchenrat D. Dr. Friedric zeigt ben Weg, auf bem 
geholfen werben fann. Vei Veamten könne u. a. eine An- 
terstützung gewährt werben.

Der stellvertretende Vorsitzende Dr. Umbauet ftellt feft, 
baß bamit bie Veratung bes Gesetzes abgeschlossen ist.

Daraufhin wirb befannfgegeben, baß diejenigen Snn- 
obalen, bie als Mitglieder bes Erweiterten Evangelischen 
Oberkirchenrats in Vorschlag gebracht wurben unb sic 
Bedenkzeit erbeten hatten, nunmehr bie Erklärung ab- 
gegeben haben, fie feien zur Annahme bes Auftrages 
bereit.

Hiernach wirb bie Erklärung ber Landessynode über ihr 
Einverständnis mit ber Erklärung bes Rates ber Evan- 
gelischen Kirche in Deutschland an bie Vertreter bes 
Ökumenischen Rates ber Kirchen, bie inzwischen von bem 
verstärkten geschäftsführenden Ausschuß redigiert worben 
war, vorgelesen unb zur Debatte gestellt.

Synodaler Dr. Wolf erläutert bie Erklärung unb bittet, 
bie Landessynode möge biefer Erklärung beitreten. Es 
werbe ein Wort ber Landessynode erwartet zur Frage ber 
geistlichen Vollmacht, zu ihrem Verhältnis gegenüber ber 
Evangelischen Äirche in Deutschland unb über ihre Stel- 
lungnahme zur Ökumene. Man habe beswegen im Absatz 1 
ben Ausdruck „vorläufig" weggelaffen. Der Ausdruck 
„Wahrheiten" beziehe sic auf bie Synode von Varmen, 
ber Ausdruck „Grundsätze" auf bie von Dahlem. Wir woll­
ten bamit darstellen, baß wir nicht eine Landessynode ber 
Vefennenben Kirche in Baden sind, aber baß ber Seift ber 
Bekennenden Kirche ber Seift ber badischen Äirche bzw. ber 
Seift ihrer Landessynode geworben ift. Ferner wollten wir 
ausführen, baß uns in Varmen usw. bie Einheit bes Be- 
kenntnisses durch bie verschiedene Ausrichtung ber einzel- 
nen Bekenntnisse hindurch gegeben worben ift, etwas alfo, 
was uns verbindet, bas Vewußtfein: Wir leben weiter in 
ber stärker werbenben Einheit ber Evangelischen Kirche in 
Deutschland unb in ber Welt.

Der zweite Absatz sagt nicht, baß wir uns ber Führung 
ober einzelnen bes Rates ber Evangelischen Kirche in 
Deutschland unterwerfen. Wir sind aber ein echtes Slieb 
ber Evangelischen Kirche in Deutschland. Ihre Weisungen 
hören unb befolgen wir soweit möglich. Wir bejahen auc 
bie leitenben Männer ber Evangelischen Kirche in Deutsch- 
land.

Das britte Anliegen ift unsere Stellung zur Ökumene. 
Deshalb haben wir bie Erklärung bes Rates ber Evange- 
lischen Kirche in Deutschland uns zu eigen gemacht. 3m 
Slauben an bie Kirche Jesu Christi, bie sich in ben in ber 
Ökumene zusammengefarzten Kirche ankündigt, haben wir 
ben Willen zur Mitarbeit in ber Ökumene.

Die Vebeutung biefer Mitarbeit erläutert Synodaler 
Dr. Wolf an ben Plänen, bie für bas Jahr 1948 eine 
Weltkirchenkonferenz in San Franzisko vorgesehen, wo

über das Thema „Gerechtigkeit" auc unter Mitwirkung 
der Evangelischen Kirche in Deutschland gearbeitet werben 
soll, ferner an ben zahlreichen und äuszerst bereitwilligen 
Hilfsaktionen, beren in Aktion-treten wesentlich non un- 
serem Bekenntnis ber Schuld nor Gott abhing.

Angesichts dieser Perspektiven ist bie Benennung non 
Synodalem Pfarrer Maas als Vertreter ber Landeskirche 
in ber ökumenischen Arbeit non doppelter Bedeutung.

Daraufhin wurde nachstehende Erklärung non ber Synode 
angenommen12).

„Die erste nach bem Kriege versammelte Synode bet 
Evangelischen Landeskirche in Baden, bie vom 27. bis 
29. November 1945 in Bretten tagt, bekennt sic zu ben 
evangelischen Wahrheiten unb Grundsätzen ber kirchlichen 
Leitung, bie in ber Erklärung ber Bekenntnissynoden non 
Barmen unb Dauern allen aus ber Reformation erwach- 
senen Kirchen in Deutschland geschenkt worben sind. Nac 
diesen Grundsätzen sind bie Mitglieder dieser Synode be- 
rufen worben.

Sie bekennt sic bewuszt unb freubig als Glied ber neu 
geeinten Evangelischen Kirche in Deutschland zu bet non 
ihr geschaffenen Ordnung unb Leitung. Sie hat deshalb 
bas persönliche Erscheinen bes Vorsitzenden bes Rates bet 
Evangelischen Kirche in Deutschland, Herrn Landesbischof 
D. Wurm, banfbar begrübt unb feinem Wort zugestimmt. 
Sie hat sich bie Erklärung bes Rates ber Evangelischen 
Kirche in Deutschland nor ben Vertretern bes Ökumenischen 
Rates ber Kirchen ber Welt am 18./19. Oktober 1945 in 
Stuttgart zu eigen gemacht.

Im Glauben an bie eine heilige Kirche Jesu Christi be- 
funbet Jie ihren Willen zur Mitarbeit in ber Ökumene unb 
bittet bie Kirchenleitung, ihren Synodalen Pfarrer Maas 
zu beauftragen, bie Landeskirche in allen ökumenischen 
Angelegenheiten zu vertreten."

Ferner wirb ber Synodale Maas offiziell und einmütig 
mit ber Vertretung ber Landeskirche in ökumenischen An- 
gelegenheiten beauftragt. Die grundsätzliche Bereitschaft 
ber Synodalen zur Fühlungnahme unb Mitarbeit in ber 
Ökumene steht auszer Frage. Synodaler Maas foil auf 
Grund biefes Auftrages einen besonderen kirchlichen Titel 
befommen. Die Auswahl bes Titels (Oberkirchenrat ober 
Prälat) wirb bet Kirchenleitung überlassen.

Nachdem festgestellt ift, das bie Kirchenleitung feine wei- 
teren Wünsche mehr hat, unb das bie Feier bes heiligen 
Abendmahles um 19.15 Ahr ftattfinben wirb, wirb bie 
Sitzung unterbrochen.

Wiederaufnahme ber Verhandlungen um 20.00 Uhr.
Ein Antrag Preise unb Beobachtung des öffentlichen 

Lebens betr. wirb von bem Synodalen Dr. Ritter vorge- 
bracht.

Er lautet:
„Die Synode hält es für eine vordringliche Aufgabe als 

kirchlicher Volksmission im gegenwärtigen Augenblick, so- 
halb itgenb erreichbar bas Hilfsmittel ber Presse im mög- 
lichst weitem Umfang für bie Beeinflussung bet öffent- 
lichen Meinung unb für bie Volkserziehung im christlichen 
Sinn einzusetzen. Sie wünscht, das alles aufgeboten wirb, 
um bie Freigabe ber kirchlichen Blätter bei ben Besat- 
zungsmächten durchzusetzen, unb dar weiterhin versucht 
wirb, eine regelmäßige unb möglichst enge Verbinbung mit 
ben bafür zugänglichen Organen ber weltlichen Presse her- 
zustellen mit bem Ziel, nicht nur kirchliche Nachrichten, 
fonbern zugleich Aufsätze, Vorträge unb dergleichen aus 
christlichem Ideengut auf biefem Wege zu verbreiten. Auch 
bie Verbreitung von Literatur, bie aus christlichem Seifte 
stammt, durch Volksbüchereien unb bem christlichen Buch- 
handel ift heute von befonbers großer Wichtigkeit unb 
daher von allen kirchlichen Stellen zu förbetn.

12) Lag nicht dem Protokoll bei, ift jedoch im KGU%I. 1945 
S. 31 abgedruckt.
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Ferner wird bk Bildung eines kirchlichen Ausschusses 
zur dauernden Verfolgung ber Erscheinungen bes öffent- 
lichen Lebens, insbesondere ber neuen christlich demokra- 
tischen Parteibildungen im Lande empfohlen mit ber be- 
sonderen Aufgabe ber Beratung ber Kirchenleitung in 
ihren öffentlichen Kundgebungen."

Oberkirchenrat Rost weist darauf hin, dasz eine derartige 
Arbeit nach beiben Seiten hin bereits im Sange sei, unb 
berietet über bie Versuche. Es ergaben sic so niete Schwie- 
rigkeiten bei ben Besatzungsbehörden, so das bis zur 
Stunbe bie vorhandenen Pläne (Gemeindeblatt für ben 
Bereich ber Landeskirche, Abreiszkalender) nicht ausgeführt 
werden können. Es wird hierbei besonders ber verdienst- 
vollen Tätigkeit non Pfarrer Meerwein gedacht, ber ben 
Auftrag bes Evangelischen Oberkirchenrates hat, bie Presse-
arbeit zu betreiben. Eine Einrichtung zur Beobachtung Bitte zu rieten, es möchte ber Bur- unb Bettag einheit-
bes öffentlichen Lebens ift in ber sogenannten Nachrichten- 
konferenz vorhanden, bie aus bem ganzen Lande beschickt, 
auch während bes Krieges ihre Arbeit getan hat unb nach 
bem Kriege baldmöglichst bie Arbeit wieber aufnahm.

Synodaler Dürr ergänzt, das mit bem Eintrag Dr. Ritter 
betr. bie Beobachtung bes öffentlichen Lebens, bie Beob- 
achtung bes politischen unb allgemeinen unb nicht bloß bes 
kirchlichen Lebens gemeint sei.

Des Weiteren wirb über bie Veröffentlichung verschie- 
bener kirchlicher ober christlich orientierter Presseerzeug- 
nisse unb über bie Möglichkeit bes Reudruckes von Ge- 
sangbüchern unb Katechismen gesprochen. Der Vorsitzende 
unb bie Synodalen Dr von Dietze, Dürr, Kat unb Ober- 
kirchenrat D. Dr. Friedrich beteiligen [ich an ber Aus- 
sprache. Es wirb festgestellt, das mancherlei an Broschüren, 
Zeitschriften, Religionsbüchern ufw. vorbereitet wirb, dasz 
aber auch viele Schwierigfeiten zu überwinben [inb.

Der Vorsitzende fragt, ob bie Landessynode sic mit ber 
Erklärung ber Kirchenleitung (Oberkirchenrat D. Dr. Fried- 
rich) zufrieden gebe, bas Gesetz, bie Wiederherstellung 
eines bekenntnisgebundenen Pfarrstandes betr., [päter zu 
einem Lehrzuchtgeset zu erweitern.

Die Landessynode bejaht bies.
Landesbischof D. Kühlewein bittet fobann bie Landes- 

synode, zur Frage ber Festsetzung ber Feiertage [ich zu 
äußern. — Die Kirchenleitung habe bie Absicht gehabt unb 
auch frühzeitig sich geäuszert, bie alte badische Ordnung ber 
Feiertage am Ende bes Kirchenjahres wieber einzuführen. 
Der Totensonntag tönnte, [o war bie Meinung, in ber 
Osterzeit begangen werben. Es setzte sich aber nun aus allen 
Gegenden bes Landes Widerstand unb Einspruch gegen 
diese Regelung ein, vor allem, weil ber Busz- unb Bettag 
wieber auf ben Sonntag oerlegt worben war. Auch ben 
Totensonntag wollte man nicht missen. Die Frage müsse 
al[o auf’s Reue in Angriff genommen werben, wie ja auch 
Herr Landesbischof D. Wurm eine einheitliche Regelung 
in Aussicht gestellt hat. Darum bitte er um bie Nuszerung 
ber Landessynode.

Synodaler D. Hupfeld bezeichnet bie Zerlegung ober 
Beseitigung bes Totensonntages als ein Zeichen oon Volks- 
frembheit, gerabe in biefem Sahre unb wünscht auch nicht 
eine Belastung bes Osterfestes burch ein Totenfest. Es habe 
feinen guten Sinn am Ende bes Kirchenjahres unb sollte 
[o bleiben.

Synodaler Fürst oon Löwenstein-Wertheim-Freudenberg 
überbringt ben Wunsch oon Defan Schäfer, Wertheim, ber 
Erntedanktag möge möglichst Anfang Oktober gehalten, 
über ben Busz- unb Bettag eine einheitliche Regelung ge- 
troffen unb ber Totensonntag beibehalten werben.

Synodaler Dürr berichtet über bie Entwicklung ber To- 
tenehrung an Allerheiligen, dasz fie ba unb bort mit ben 
Katholiken zusammen geschehe unb wünscht, dasz am Toten- 
sonntag nicht allein ber Toten gedacht, sondern auch bas 
Sterben Gegenstand ber Besinnung fei. Als Termin für

bas Erntedankfest habe er auch schon ben britten Sonntag 
im Oktober nennen hören.

Synodaler Schühle wünscht ebenfalls eine einheitliche 
Regelung für ben Busz- unb Bettag, meint, ber Toten- 
sonntag sei bei uns nicht so eingeführt wie in Norddeutsch- 
land, unb schlägt für bas Erntedankfest auch im Blic auf 
bie Naturaliensammlungen ben Termin non Michaelis 
ober ben Sonntag darnach vor.

Die weitere Aussprache, an weiter bie Synodalen 
Husjer, Mono unb 3. Bender, Schneider, Dürr, Specht, 
Dr. von Dietze unb ber Vorsitzende sich beteiligen, führt 
unter Anführung verschiedener Gesichtspunkte hinsichtlich 
bes Totensonntages unb ber Festlegung bes Erntedank- 
festes zu bem Ergebnis, das bie Landessynode beschlieszt, 
an ben Rat ber Evangelischen Kirche in Deutschland bie

lic auf einen Werktag gelegt werben. Der Totenfonntag 
sollte beibehalten werben, nicht nur aus heimatlicher Re- 
miniscenz. Er musz ben Menschen bas rechte Evangelium 
bes Troftes unb ber Auferstehung geben unb barf ihnen 
als Tag bes Gedächtnisses an ihre Toten nicht versagt 
werben. Hinsichtlich bes Erntedankfestes wirb es schwer 
fein, eine einheitliche Regelung zu finben; gesucht sollte fie 
aber werben. Für unsere Verhältnisse ift ber britte Sonn- 
tag im Oktober am geeignetften.

Landesbischof D. Kühlewein wirb oom Vorsitzenden ge- 
beten, bas Schluzgebet zu sprechen.

„Verehrte Herren, liebe Brüder! Ehe wir Schluß machen, 
erlaube ic mir noch ein ganz kurzes Wort.

Sie sehen auf eine kurze, aber arbeitsreiche Tagung 
zurück unb haben entscheidende unb wichtige Entschlüsse ge- 
faßt. 3c möchte wünschen unb bitte Gott barum, das er 
diese Beschlüsse ber Landessynode anerfennt unb fegnet, 
hauptsächlich barin, baß unser Pfarrstand einer inneren 
Festigung zugeführt wirb. Das Gesetz, bas bie Landes- 
synode beschlossen hat, wirb nicht bas einzige Mittel dazu 
fein, ein sehr wichtiges Mittel zweifellos. Aber es gehört 
mehr zur Festigung unseres Pfarrstandes. Wir wollen Sott 
bitten, das er uns bie rechte Weise dazu zeigt. Auch bas 
Gesetz zur Errichtung ber Kreisdekanate fann eine Stär- 
fung unb Verlebendigung ber geistlichen Leitung ber Kirche 
bebeuten. Auch ba habe ich den Wunsch unb bie Bitte, das 
Gott dazu feinen Segen gebe, unb dasz er ber Leitung feine 
Kraft oon oben schenke, ohne bie alle Bemühungen ber 
Menschen wertlos sind. Sie haben ferner eine neue Kir­
chenleitung beschlossen: Herr Pfarrer Bender, ben ich jetzt 
auch herzlich begrüße als ben künftigen Bischof unserer 
Kirche, hat gejagt, er beginne fein Amt ohne jebe Illusion. 
Ic fann bas nur empfehlen. Aus Illusionen fommen im- 
mer Enttäuschungen. Wir Christen sind weber Illusionisten 
noch Optimisten. Wir flehen bem Pessimismus näher, weil 
wir bie furchtbare Wirklichkeit ber Sünbe fennen. Aber 
es entspringt baraus ber Glaube, ber fefte Glaube an 
Christus, aus bem alle Kraft zum Dienst fommt. Wir wol- 
len auch nicht ber Illusion anheimfallen, als ob bie Kirche 
einer guten Zeit entgegenginge. Ich glaube, wir werben 
eher einer böfen Zeit entgegengehen. Die Kirche hat ge- 
faßt zu fein auf bas Kreuz zu jeber Zeit. Sie wirb immer 
eine Kirche bes Kreuzes fein, solange fie bie Nachfolgerin 
unseres Herrn ift. Um ben Glauben, ben wir dazu brau- 
chen, wollen wir Gott bitten. Der Mensch fann sic nichts 
nehmen, es werbe ihm benn gegeben oon oben. Von ihm 
musz uns gegeben werben, was wir für unsere Kirche 
brauchen. Darum wollen wir uns aufs neue oornehmen, 
baß wir im treuen Gebet oerharren wollen für unfere 
Kirche. Wir haben bas in diesen Tagen geübt. Wir wollen 
fortfahren zu beten: Komm, Herr Jesu, unb fegne Du 
Deine Kirche auf Erden unb vollende fie!

Der Vorsitzende: Wir banfen Ihnen noch besonders für 
biefes Schluszwort, Herr Landesbischof!
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Landesbischof D. Kühlewein spricht das Schluszgebet.
Es folgt noch ein Schluszwort des kommissarischen Ober- 

kirchenrats Dürr:
„Liebe Brüder, lieber Herr Landesbischof, liebe Herren 

vom Oberkirchenrat!
Wir sind am Ende dieser Arbeit und dieser verheizungs- 

vollen Tagung. Wir haben erlebt, wie Sott ins Gedränge 
führt. In solchen Sagen tonnen wir aus Erfahrung sagen, 
dar sie dazu von Sott geschickt sind, dasz sie uns zu Ihm 
hintreiben, bei dem allein Hilfe und Ausweg ist, wie es 
eben ber Herr Landesbischof auch ausgesprochen hat.

Wenn wir nun auseinandergehen, bann haben wir ein 
Neues gewonnen, was wir in ben letzten Jahren vermiszt 
haben. Wir sind in bie Vereinzelung hinausgezwungen 
gewesen. Wir saszen hier an einem Tisch, schliefen im selben 
Haus, feierten miteinanber bas heilige Abendmahl, be- 
mühten uns um Aufgaben, brei Tage lang. Das hat eine 
neue Verbundenheit hervorgerufen, eine neue Siebe. Diese 
Siebe wirb uns auch bann bleiben, wenn wir wieber an 
unserer Arbeit stehen. Möchte doc auch für bie Synode 
eine Gebetsgemeinschaft erwachsen. Wir haben bie Nöte 
ber Semeinbe ober bes Hauses ber Brüder fennen gelernt; 
bas füllt unfer Sebet mit tonfretem Inhalt unb macht 
reich. Es ist wesentlich zu wissen, das Brüder ba sind, bie 
unseren Namen in ber Fürbitte vor Sott nennen. Unb 
bann erleben wir dasselbe, was heute vormittag von ber 
Ökumene gesagt wurbe, dasz bas Sebet unzerreizbare Ge- 
meinschaft baut. Unb bas ift auch bas, was Sott will. Wir 
müssen barum wegräumen, was Sott im Wege steht. Es 
ift wahr: An Gottes Segen ift alles gelegen!

Wenn man nun von diesen Erfahrungen her in bie Zu- 
kunft hineingeht, möchte ic bas Wort, bas am Ende bes 
großen Auferstehungskapitels steht, uns noch einmal zu- 
rufen:

Darum!... Warum? — Weil ber Tod verschlungen ift 
in ben Sieg, weil ein lebendiger, siegreicher Herr ba ift, 
bet alle Macht hat im Himmel unb auf Erden; darum daz, 
weil sein Weg durch ben Tod zum Seben ging, auch uns 
ber Sieg gewiß ift, weil es im Srunbe feine Möglichkeit 
gibt, einen Schluszstrich zu setzen... „barum, meine lieben 
Brüder, seid feft unb unbeweglich unb nehmet immer zu 
in bem Werk bes Herrn..." Das ift bas Wunderbare, Be- 
schämende unb zugleich Erhebende, dasz ber Herr uns mit 
Hinein nimmt in fein Werk, wissend, das wir bies nur in 
bem Masze tun fönnen, als er, ber nicht mübe wirb Tag 
unb Nacht, fein Werk an uns treiben barf. Darum nehmet 
zu in bem Werk bes Herrn! Wir möchten auch bie reini- 
genbe Macht feines Geistes erfahren, weil wir oft merfen, 
daz bas Werk, bas wir tun, bas Werk bes Herrn hindert, 
unb das wir es nicht bloß um unserer Seligfeit willen tun, 
sondern auch um berer willen, an bie bas Werk bes Herrn 
uns weift. In ben Andachten ift es auch wieber zutage 
getreten: zuerst fommt eine Fülle von Angebot, unb bann 
wirb uns eine fleine Aufgabe zugetraut. Darum möchte 
ic wünschen, dasz wir mit diesem getrosten Weiterschreiten 
auseinandergehen. „Darum“, liebe Brüder, weil wir einen 
so siegreichen, ben Tod überwinbenben Herrn haben, „barum 
feib feft unb unbeweglich, unb nehmet immer zu in bem 
Werk bes Herrn, finfemal ihr wiszt, das eure Arbeit nicht 
vergeblich ift in bem Herrn!" Das fei unfer Danf, mit 
bem wir Ihn ehren!" —



Anlage 1

Vorlage des Erweiterten Oberkirchenrats
an die vorläufige

Landessynode der Vereinigten Evang.-protestantischen Landeskirche Badens

Entwurf eines kirchlichen Gesetzes

Die Errichtung von Kreisdekanaten betr.

Die Landessynode hat mit der durch § 104 Abs. 2 
KV vorgeschriebenen Mehrheit beschlossen, was 
folgt:

§ 1.
Es werden drei Kirchenkreise gebildet, denen je 

ein Kreisdekan vorsteht und zwar
a) der Kirchenkreis Nordbaden mit den Kirchen­

bezirken
Mannheim, Heidelberg, Oberheidelberg, Laden­
burg - Weinheim, Neckargemünd, Mosbach, 
Neckarbischofsheim, Adelsheim, Boxberg und 
Wertheim,

b) der Kirchenkreis Mittelbaden mit den Kirchen­
bezirken
Karlsruhe-Stadt, Karlsruhe-Land, Durlach, 
Pforzheim-Stadt, Pforzheim-Land, Sinsheim, 
Bretten, Rheinbischofsheim,

c) der Kirchenkreis Südbaden mit den Kirchen­
bezirken
Lahr, Emmendingen, Freiburg, Müllheim, Lör­
rach, Schopfheim, Hornberg, Konstanz.

§ 2.
Für jeden Kirchenkreis wird ein hauptamtliches 

Kreisdekanat errichtet. Die Berufung in dieses Amt 
erfolgt durch den Erweiterten Oberkirchenrat nach 
Vorschlag des Landesbischofs. Die Anstellungs- und 
Besoldungsverhältnisse der Kreisdekane werden 
durch Verordnung des Oberkirchenrats geregelt.

§ 3.
Die Aufgabe der Kreisdekane ist in erster Linie 

die Unterstützung und Verlebendigung der oberhirt- 
lichen landeskirchlichen Leitung der Gemeinden und 
Pfarrer und ihre engere Verbindung mit der Kirchen­
leitung.

§ 4.
Die Kreisdekane gehören als beratende Mitglie­

der dem Erweiterten Oberkirchenrat an und werden 
bei allen ihr Tätigkeitsgebiet berührenden wichti­
geren Entschließungen des Oberkirchenrats einzeln 
oder zusammen zu dieser Beratung hinzugezogen.

§ 5.
Zur Erreichung des unter § 4 bezeichneten Zieles 

haben die Kreisdekane
a) die Gemeinden ihrer Kreise regelmäßig zu be­

suchen, ihre Anliegen zu hören und ihnen durch 
Predigt und Zuspruch zu dienen,

b) die Gemeinden und Geistlichen mit den Ab­
sichten und Zielen der Kirchenleitung bekannt 
zu machen,

c) die Kirchenältesten und sonstige im Dienste 
der Gemeinde stehende Kirchenglieder zu Ge­
meindetagen zu versammeln,

d) die Dekane und die Geistlichen amtbrüderlich 
zu beraten, sie zu leiten und ihnen zu helfen, 

e) zur Weiterbildung die Geistlichen und die 
Religionslehrer zu Arbeitsgemeinschaften zu­
sammenzunehmen.

f) die Fortbildung der Pfarrkandidaten zu über­
wachen und zu fördern.

§ 6.
Der Landesbischof kann die Kreisdekane mit ober- 

hirtlichen Aufgaben im einzelnen oder allgemein 
betrauen wie Ordination von Geistlichen, Einführung 
von Dekanen oder Pfarrern, Einweihung von kirch­
lichen Gebäuden. Den Kreisdekanen können in der 
gleichen Weise auch Verwaltungsaufgaben, die bis­
her vom Oberkirchenrat wahrgenommen worden 
sind, übertragen werden. Im übrigen wird durch 
eine vom Oberkirchenrat zu erlassende Verordnung 
die Geschäftsführung der Kreisdekanate geregelt.

§ 7.
Dieses Gesetz tritt am 1. Dezember 1945 in Kraft.
Dieses Gesetz wird hiermit verkündet.
Karlsruhe, den November 1945.

Der Evang. Landesbischof:

Begründung.
Seit Jahren begegnet der Wunsch der Kirchenlei­

tung, mit den Gemeinden und den Geistlichen in 
engerer Fühlung zu stehen, dem gleichen Anliegen, 
das immer wieder bei Gemeindetagen, Pfarrsynoden
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und Pfarrkonferenzen laut wird. Durch die Ungunst 
der Zeit sind alle Bemühungen der Kirchenleitung, 
den genannten Wünschen gerecht zu werden, zum 
größten Teil leider unerfüllt geblieben. Wenn diese 
Erschwerungen künftig sich vermindern oder weg­
fallen werden, so ist doch zu befürchten, daß die all­
seits erstrebte enge Zusammenarbeit zwischen Ge­
meinden, Geistlichen und Kirchenleitung durch die 
vielfältige anderweitige Inanspruchnahme der letz­
teren nicht in dem Ausmaß verwirklicht werden 
kann, wie dies für die Lösung der Aufgaben, die der 
Kirche in dieser Zeit gestellt sind, notwendig ist. 
Es hat sich deshalb die Frage aufgeworfen, ob nicht 
zur Erreichung dieses Zieles zwischen die Dekanate 
und die Kirchenleitung eine Mittelinstanz einzubauen 
wäre. Dabei wurde darauf hingewiesen, daß sowohl 
die Bayr. Evang.-luth. Kirche, wie auch die Württem- 
bergische Kirche solche Mittelinstanzen in der Ein­
richtung der Kreisdekanate bzw. Prälaturen besitzen.

Die Verfassung der Evang.-luth. Kirche in Bayern 
vom 16. September 1920 bestimmt in Artikel 54:

„Das Gebiet der Landeskirche wird in Kreise 
eingeteilt. In ihnen üben die Kreisdekane ober- 
hirtliche Tätigkeit aus. In der Regel sollen sie in 
ihrem Kreis wohnen. Sie sind Oberkirchenräte 
und haben Sitz und Stimme im Landeskirchenrat 
als geistliche Mitglieder. Im Benehmen mit den 
Kreisdekanen wird in der Geschäftsordnung be­
stimmt, in welchen Fällen sie an der Beratung 
und Beschlußfassung im Landeskirchenrat betei­
ligt sind.

Die selbständige Aufgabe der Kreisdekane ist 
die Pflege und Prüfung des gesamten inneren 
Kirchenwesens einschließlich des Religionsunter­
richts und die Förderung der freien kirchlichen 
Liebestätigkeit. Ebenso steht ihnen die Ordination 
und die Sorge für die Fortbildung der Kandidaten 
zu, ferner die amtsbrüderliche Beratung und wis­
senschaftliche Förderung der Geistlichen, die 
Amtseinsetzung der Dekane und die Vornahme 
von Weihehandlungen. Zur Schlichtung von 
Streitigkeiten können sie von Geistlichen und 
von Gemeinden angerufen werden."

In Bayern bestanden bis Ende 1920 das Oberkonsi­
storium in München und die Kreiskonsistorien in 
Ansbach und Bayreuth. Als diese kirchlichen Stellen
aufgehoben und an ihrer Stelle der Landeskirchen-
rat in München geschaffen wurde, traten an die 
Stelle der Kreiskonsistoren Kreisdekanate sowohl 
für Ansbach, für Bayreuth wie für München. Diese 
Kreisdekanate, die später um ein viertes vermehrt 
wurden, sind in den folgenden Jahren durch eine 
Reihe von Verordnungen mit einer größeren Anzahl 
von Amtsgeschäften betraut worden.

Schon diese kurzen Bemerkungen dürften genügen, 
um zu erkennen, daß die Kreisdekanate in Bayern 
durch eine andere geschichtliche Entwicklung, als 
sie bei uns gegeben ist, bedingt sind und durch die 
weite räumliche Ausdehnung der Bayerischen Lan­
deskirche bedingt auch als ausgegliederte Stellen der 
obersten Kirchenleitung vorstellen, denen nicht nur
Mithilfe an der geistlichen Leitung der Kirche im
engeren Sinn, sondern auch noch andere Amtsge­
schäfte zugewiesen sind. Demgegenüber sind die

Bedürfnisse, die sich im Bereich unserer Landes­
kirche geltend gemacht haben, etwas anderer Art. 
Wie eingangs schon angedeutet, erwarten unsere 
Gemeinden eine engere Verbindung mit der Leitung 
der Kirche; mit ihren Geistlichen sollen die Ge­
meinden wissen, was die Anliegen und Ziele der 
Kirchenleitung sind. Die Geistlichen sollen mehr als 
bisher aus ihrer Vereinzelung herausgenommen und 
in ihrer brüderlichen Verbundenheit gestärkt und 
geleitet werden. Dazu ist auch nötig, daß sie seel- 
sorgerlich beraten und in ihrer wissenschaftlichen 
Weiterbildung durch Zugehörigkeit zu Arbeitsge­
meinschaften gefördert werden. Alles dies ist bisher 
schon immer versucht worden und soll jetzt durch 
die Einsetzung von Kreisdekanen noch verstärkt 
und mehr verlebendigt werden. Es schwebt also der 
Kirchenleitung vor, mittels der Kreisdekane der 
eigentlichen geistlichen Leitung eine wirksame Hilfe 
angedeihen zu lassen.

Sollen die drei Kreisdekane den hier gestellten 
Aufgaben gerecht werden können, so dürfen sie mit 
anderen Dienstgeschäften nicht belastet sein. Insbe­
sondere hält es der Oberkirchenrat nicht für geboten, 
die Stelle der Kreisdekane mit einem Gemeinde­
pfarrer zu verbinden, so ersprießlich es auf der einen 
Seite auch sein könnte, wenn der Kreisdekan immer 
wieder die Möglichkeit hat, als Gemeindepfarrer zu 
wirken. Die Kräfte und die Anregungen, die aus dem 
Dienst an der Gemeinde kommen, wird sich der 
Kreisdekan holen müssen aus seinem Dienst an den 
einzelnen Gemeinden seines Kreises, in denen er 
nach den Bedürfnissen das Recht hat, zu predigen 
und in seelsorgerlicher Arbeit zu stehen. Mehr als 
die Dekane, die durch ein Pfarramt weithin sehr 
stark in Anspruch genommen sind, wird er sich der 
Beratung, Leitung und Hilfe der einzelnen Geist­
lichen seines Kreises widmen können, ganz abge­
sehen davon, daß er diese Geistlichen immer wieder 
zu Arbeitsgemeinschaften und Freizeiten zusammen­
rufen kann. Ein ganz besonderes Augenmerk wird 
er auch auf die Religionslehrer zu richten haben, 
um bei ihnen das Bewußtsein zu wecken und zu 
stärken, daß sie einen kirchlichen Dienst von größ­
ter Bedeutung zu leisten haben durch die Ver­
anstaltung von Gemeinschaften, in denen nicht nur 
schultechnische Fragen besprochen werden, sondern 
in denen sich die Beteiligten unter das Wort Gottes 
stellen.

Der Gesetzesentwurf sieht bewußt von einer ins 
Einzelne gehenden Aufzählung der Aufgaben und 
Zuständigkeiten der Kreisdekane ab, als dies in § 5 
geschehen ist, weil die Kirchenbehörde der Auffas­
sung ist, daß erst einmal erprobt werden muß, wie 
der hier geschaffene Typus des Kreisdekans sich in 
die Gegebenheiten hineinfindet und arbeitsfähig 
wird. Nur in § 6 ist die Möglichkeit geschaffen, 
entweder einzelne oder generell umschriebene 
Dienstgeschäfte den Kreisdekanen zuzuweisen. So 
kann erprobt werden, wie die Einrichtung schließ­
lich im einzelnen ausgestaltet sein wird.

Um all die Erfahrungen, die der Kreisdekan durch 
den Umgang mit den Gemeinden, Geistlichen und 
Religionslehrern draußen sammelt, für die Kirchen­
behörde dauernd fruchtbar werden zu lassen, ist es
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erforderlich, daß der Kreisdekan dauernd mit der 
Kirchenleitung in Gedankenaustausch steht. Es soll 
das dadurch bewirkt werden, daß der Kreisdekan 
beratendes Mitglied des Erweiterten Oberkirchen­
rats ist. Er wird also zu den etwa jeden Monat statt­
findenden Sitzungen bei der Kirchenbehörde zu er­
scheinen haben. Ihn zum Mitglied des Oberkirchen­
rats zu ernennen, wie dies in anderen Landeskirchen 
zu sein scheint, ist bewußt unterblieben, um ihn 
nicht zu zwingen, ständig an wöchentlich ein- oder 
zweimal stattfindenden Sitzungen des Oberkirchen­
rats teilnehmen zu müssen. Soweit aber der Ober- 
kirchenrat Angelegenheiten behandelt, bei denen die 
Meinung und der Rat des Kreisdekans wichtig sind, 
wird der Kreisdekan zu den Beratungen der Kirchen­
behörde zugezogen.

Die rechtliche Stellung des Kreisdekans ist die 
eines Geistlichen, der in engem Zusammenwirken

mit der Kirchenleitung deren Wirken zu beraten, zu 
unterstützen und zu verlebendigen hat. Die besol­
dungsrechtlichen Verhältnisse werden durch eine 
Ausführungsverordnung des Oberkirchenrats ge­
regelt, wobei daran gedacht ist, daß der Kreisdekan 
als Geistlicher etwa das Höchstgehalt eines Pfarrers 
nebst einer ausreichenden Funktionszulage, die die­
jenige der Dekane übersteigen müßte, erhält. Es 
wird ihm eine Schreibkraft zuzuteilen sein, die ihn 
bei der geschäftstechnischen Erledigung rein verwal­
tungsmäßiger Geschäfte in seinem Dienst unter-
stützt.

Was hier geregelt werden soll, ist ein Versuch, 
der in vollem Umfang gelingt, wenn das Amt von 
dem Manne getragen wird, dem die Gaben, die hier 
erforderlich, verliehen sind, und der unter Einsatz 
seiner ganzen Kräfte sich den Aufgaben, die gestellt 
sind, widmet.

4 Synode 1945/46



Anlage 2

Vorlage des Erweiterten Oberkirchenrats
an die vorläufige

Landessynode der Vereinigten Evang.-protestantischen Landeskirche Badens

Entwurf eines kirchlichen Gesetzes

Die Wiederherstellung eines bekenntnisgebundenen

Pfarrstandes betr.

Die Landessynode hat beschlossen, was folgt:

§ 1.
Geistliche, welche Parteigenossen waren oder der 

nationalkirchlichen Einung Deutsche Christen, der 
Deutschen Pfarrgemeinde oder ähnlichen Zusammen­
schlüssen angehört haben oder nahegestanden sind, 
werden entlassen, wenn sie in einem solchen Maß 
unter dem Einfluß der nationalsozialistischen Welt­
anschauung oder der deutsch-christlichen Lehren 
standen, daß nach ihrem Reden und Handeln eine 
bekenntnisgebundene Weiterführung ihres Amtes 
unglaubwürdig geworden ist.

§ 2.
Haben Geistliche der in § 1 bezeichneten Art am 

1. Oktober 1945 das 60. Lebensjahr erreicht, so kann 
anstelle der Entlassung die Versetzung in den Ruhe­
stand ausgesprochen werden.

§ 3.
Bei der nach § 1 erfolgten Entlassung kann be­

stimmt werden, daß nach wenigstens einem oder 
höchstens drei Jahren auf Antrag des Geistlichen 
nachgeprüft werden soll, ob er dann die Gewähr 
bietet, nach seinem Ordinationsgelübde seinen Dienst 
zu tun. Wird eine solche Nachprüfungsmöglichkeit 
zugestanden, so kann dem Geistlichen während der 
Wartezeit ein Unterhaltszuschuß gewährt werden. 
Wird innerhalb der angesetzten Frist ein Antrag 
auf Wiedereinsetzung in ein Pfarramt nicht gestellt, 
oder wird der Antrag abgewiesen, so wird damit 
die Entlassung endgültig. Der Unterhaltszuschuß 
fällt weg.

§ 4.
Mit der Entlassung verliert der Geistliche sein 

Amt und seine Ansprüche auf Gehalt, Ruhegehalt

und Hinterbliebenenversorgung. Er darf geistliche 
Amtshandlungen nicht vornehmen.

§ 5.
Wenn der Oberkirchenrat die Voraussetzungen 

der §§ 1 und 2 für gegeben hält, wird er mit den 
betreffenden Pfarrern eine vertrauliche Rücksprache 
aufnehmen, durch die der Sachverhalt geklärt und 
möglichst auf eine gütliche Regelung hingewirkt 
werden soll.

Im Rahmen einer gütlichen Regelung kann der 
Oberkirchenrat mit dem Einverständnis des Be­
troffenen die Maßnahmen nach §§ 1—3 treffen.

Kommt eine gütliche Regelung nicht zustande, 
dann übergibt der Oberkirchenrat die Angelegen­
heit zur Entscheidung an die Spruchkammer.

§ 6.
Die Spruchkammer der Landeskirche besteht aus 

2 Geistlichen und 1 Juristen, die von dem Landes­
bischof nach Anhörung des Erweiterten Oberkirchen­
rats berufen werden.

Die Spruchkammer kann Entscheidungen nach den 
§§ 1—3 treffen. Sie kann das Verfahren als erledigt 
erklären, wenn im Verlauf desselben eine gütliche 
Regelung zustandekommt. Sie kann feststellen, daß 
eine bekenntnisgebundene Weiterführung des Amtes 
möglich erscheint.

Die Spruchkammer kann alle ihr notwendig er­
scheinenden Beweise erheben, insbesondere Zeugen­
vernehmung, schriftliche Gutachten einfordern und
die Herausgabe von Urkunden von allen kirchlichen
Stellen der Evang. Kirche in Deutschland verlangen.

Die Entscheidung der Spruchkammer erfolgt auf 
Grund einer mündlichen Verhandlung, zu der der 
Betroffene zu laden ist. Eine Vertretung durch 
Rechtsanwälte ist nicht zulässig. Die Entscheidung
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der Spruchkammer ist schriftlich niederzulegen und 
mit Gründen zu versehen.

§ 7.
Gegen die Entscheidung der Spruchkammer kön­

nen der Betroffene und der Oberkirchenrat binnen 
einer Frist von einem Monat seit Zustellung der 
Entscheidung Berufung einlegen bei dem Rechts­
ausschuß der Landeskirche, der endgültig entscheidet.

Der Rechtsausschuß besteht aus 3 Geistlichen und 
2 Juristen, die vom Erweiterten Oberkirchenrat be­
rufen werden. Die Vorschriften des § 6 über das Ver­
fahren vor der Spruchkammer gelten entsprechend 
auch für das Verfahren vor dem Rechtsausschuß.

§ 8.
Der Evang. Oberkirchenrat wird ermächtigt, die 

etwa erforderlichen Ausführungsbestimmungen durch 
Verordnung zu erlassen.

Dieses Gesetz wird hiermit verkündet.
Karlsruhe, den November 1945.

Der Evang. Landesbischof:

Begründung.
Die Militärregierungen der Siegerstaaten haben 

es sich zum Ziel gesetzt, den Nationalsozialismus in 
allen seinen Organisationen und in jeder seiner 
Auswirkung zu vernichten. Die Maßnahmen, die 
hier auf Grund der von allen Beteiligten vorzule­
genden Fragebogen ergriffen werden, sind an sich 
und in erster Linie politische Entscheidungen, die 
soweit davon Geistliche betroffen werden, aber auch 
in das kirchliche Leben eingreifen. Die Kirchen­
leitung kann sich deshalb einer Mitwirkung bei die­
sem an sich politischen Bereinigungsprozeß nicht 
entziehen, und dies um so weniger, als auch gewisse 
innere Beziehungen zwischen der nationalsozialisti­
schen und der christlich-kirchlichen Einstellung in­
sofern bestehen, als der Nationalsozialismus sich als 
eine auch das religiöse Leben erfassende und be­
stimmende Weltanschauung dargetan hat. Die Kir­
chenleitung hat daher versucht, für die Findung der 
ihr zugeschobenen Entscheidungen, die oft so weit­
gehend und deshalb so schwierig sind, Richtlinien 
aufzustellen, nach denen sie verfährt.

Wie die Richtlinien deutlich machen, können für 
das hier verlangte Handeln der Kirche nur kirchliche 
Gesichtspunkte und Forderungen maßgebend sein.

Das Schicksal, das über Deutschland hereingebrochen 
ist, erfaßt jeden ausnahmslos und greift bis in die 
letzten Tiefen der Existenz eines jeden hinein. Wir 
Christen glauben, daß Gott uns hier für die Schuld, 
die wir auf uns geladen, in die Zucht nimmt. An der 
Kirche als der von Gott hierfür eingesetzten Anstalt 
ist es, allen, die es hören wollen, dies zu sagen und 
den Weg des Heils zu zeigen. Weil das so ist, des­
halb ist der Kirche eine neue Stunde gegeben und 
wehe ihr, wenn sie diese Stunde ungenützt ver­
säumt oder auch nur halb wahrnimmt. Dem Ruf 
können ihre Diener aber nur gerecht werden, wenn 
sie restlos und uneingeschränkt auf dem Boden der 
Heiligen Schrift stehen, wie sie uns in den Bekennt­
nissen der Reformation neu wieder offenbar gewor­
den ist. Es ist daher einfach nicht mehr angängig, 
daß Geistliche, die in den vergangenen Jahren bei 
ihrer Wortverkündigung und ihrer ganzen sonstigen 
Einstellung sich auch von nationalsozialistischen 
Ideen beeinflussen haben lassen, die in Predigt und 
Seelsorge immer wieder Abstriche an Bibel und 
Evangelium vorgenommen haben, um möglichst sich 
in Einklang mit weltanschaulichen Gedanken des 
Nationalsozialismus zu finden, weiterhin ihr Amt 
ausüben, weil eine Verkündung, selbst wenn sie nun 
all diese Halbheiten und Kompromisse unterließe, 
unglaubwürdig erscheint. Die Kirche muß daher, 
will sie ihrer Sendung gerecht bleiben und die ge­
gebene Zeit nicht versäumen, solche Geistliche vom 
Amte ausschalten. Es geschieht dies nicht aus irgend­
wie politischen Forderungen oder Einstellungen, 
sondern es geschieht und hat zu geschehen allein 
aus dem heraus, was der Kirche von ihrem Herrn 
aufgetragen ist.

Der Rat der Evang. Kirche Deutschlands hat den 
einzelnen Landeskirchen Richtlinien für die Verord­
nung zur Wiederherstellung eines bekenntnisgebun­
denen Pfarrstandes zugehen lassen. Bei dem hier 
vorliegenden Gesetzesentwurf sind diese Richtlinien 
in weitestem Umfang verwertet und befolgt. Aus den 
oben gegebenen Darlegungen ergeben sich die Mo­
tive und Erläuterungen zu den einzelnen Bestim­
mungen. In weitgehendstem Maße, wie es sich bei 
weltlichen Verbänden und Organisationen wohl kaum 
finden dürfte, ist Vorsorge dafür getroffen, daß die 
Entscheidungen, deren einschneidendste Auswirkung 
allerdings anerkannt werden muß, mit größter Sorg­
falt und mit Gerechtigkeit gefällt werden.
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berg-Baden uns erhalten bleiben soll. Wir weisen 
aber mit nachdrücklichem Ernst darauf hin, daß es 
keinen wirklichen inneren und darum auch keinen 
äußeren Wiederaufbau geben kann, wenn in der 
Schule aus zwei verschiedenen Geisteshaltungen 
heraus unterrichtet und erzogen wird: In den welt­
lichen Fächern in einer neutralen Haltung, im Reli­
gionsunterricht im christlichen Geist. Durch diese 
Aufspaltung würde die unheilvolle Entwicklung der 
letzten 200 Jahre zum Verderben unseres Volkes 
weitergeführt. Darum fordern wir die christ­
liche Simultanschule und die christliche

Lehrerbildung, in der die gesamte Erziehung in der 
Ehrfurcht vor dem göttlichen Gebot geschieht: 
„Weiset die Kinder, das Werk meiner Hände zu 
mir". Es geht uns dabei nicht um Durchsetzung eines 
Machtanspruchs, sondern um das zeitliche und ewige 
Heil unseres Volkes. Wir rufen alle christlichen 
Eltern und alle christlichen Männer und Frauen in 
Regierung, Parlament und öffentlichem Leben auf, 
mitzuhelfen, daß dieses Anliegen im Gehorsam 
gegen Gottes Wort verwirklicht werde.

Die Synode wolle diesem Wort beitreten.

Anlage 5 c

Landesbruderrat der Badischen 
Bekenntnisgemeinschaft

A Karlsruhe, den 2. September 1946

An die Landessynode der Vereinigten Evang.-prot. Landeskirche Badens.

Der Landesbruderrat macht sich die Ordnung 
für die Neugestaltung des Religionsunterrichts 
vom 31. Oktober 1945, veröffentlicht im Gesetzes- 
und Verordnungsblatt Jahrgang 1945 Nr. 4, zu 
eigen und bittet die Synode, diese Anordnung 
zu bestätigen und auf ihre Verantwortung zu
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nehmen.
Der Landesbruderrat: gez. Dürr



Anlage 6

Vorlage des Oberkirchenrats

die Eingabe:

Einführung des kleinen lutherischen Katechismus

als Lehrbuch für den Religionsunterricht der Schule betr.

Eine Anzahl Geistlicher unserer Landeskirche hat 
beantragt, die Synode wolle beschließen, den klei­
nen Katechismus D. Martin Luthers als Lehrbuch für 
den Religionsunterricht an den öffentlichen Schulen 
in Baden einzuführen. Der Wortlaut der Begründung 
ist folgender:

Eine Bekenntnisschrift wie einen Katechismus 
konnte das vergangene Jahrhundert nur unzu­
länglich, mit bald überholten Zeitmeinungen 
durchsetzt, hervorbringen. So ist auch unser 
jetziger Katechismus nach kaum 17jährigem Be­
stehen wieder verbesserungsbedürftig. Wir er­
innern nur an die Frage 33. Einen neuen Kate­
chismus zu verfassen, dürfe uns nach den bis­
herigen Erfahrungen unmöglich sein. Darum 
bleibt uns nur übrig, zu den Katechismen der Re­
formationszeit zurückzukehren. Unsere badischen 
Bemühungen zeigen uns eine fortschreitende An­
näherung an den kleinen Katechismus Luthers. 
Die außerordentliche Binnenwanderung hat viele 
Gemeindeglieder, die den luth. Katechismus ge­
lernt haben, in unser Land geführt. Wir schauen 
mehr denn je nach den großen Einheitszeichen 
aus, nach Bibel, Gesangbuch und Katechismus. 
Da gerade jetzt der badische Katechismus ver-

griffen ist, ist der günstige Augenblick für eine 
Neuordnung gekommen.

Konfessionelle Gründe können uns nicht ab­
halten, den kleinen Katechismus Luthers einzu­
führen, weil er ja ausdrücklich in der Unions­
urkunde mit seinem bisher zuerkannten norma­
tiven ,.Ansehen" „volle Anerkennung” findet. 
Die unierte preußische Landeskirche hat nie ver­
sucht, den kleinen Katechismus Luthers durch 
einen andern zu ersetzen.

Der Evang. Oberkirchenrat begrüßt diese Tatsache 
dankbar, bittet jedoch die Synode zu beschließen, 
diesen Antrag der nächsten Synode zu überweisen. 
Die Einführung eines neuen Lehrbuchs im Religions­
unterricht unserer Kirche muß theologisch, metho­
disch und unter Berücksichtigung der Einführungs­
vorschriften für neue Lehrbücher gewissenhaft vor­
bereitet sein. Das war wegen der jetzt erst erfolgten 
Eingabe nicht mehr möglich.

Die Synode wolle beschließen: Die Eingabe über 
die Einführung des kleinen Katechismus D. Martin 
Luthers als Lehrbuch für den Religionsunterrichts an 
öffentlichen Schulen in Baden wird dem Evang. 
Oberkirchenrat zur Bearbeitung und zur Vorlage an 
die nächste Synode überwiesen.
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Anlage 7

Volksmissionarisches Amt 
der Bad. Evang. Landeskirche

Karlsruhe, den 25. Mai 1946
Rüppurrer Straße 72

An die Landessynode.

Die bei ihrer Tagung in Bretten versammelten 
Bezirksbeauftragten und Mitarbeiter der Volks­
mission bitten hohe Synode es zu gestatten, daß die 
im liturgischen Wegweiser in unserem Kirchenbuch 
auf Seite XVI für besondere festliche Anlässe und 
Nebengottesdienste gestattete „erweiterte Ordnung" 
auch für die Hauptgottesdienste zugelassen werde, 
wenn die Gemeinde dazu Freudigkeit gewinnt.

Begründung: Die ungeheure Binnenwanderung 
unseres Volkes bringt viele Gemeindeglieder aus 
liturgisch reicheren Gebieten in unser Land, die die 
badische Ordnung als dürftig empfinden. Weiter hat 
eine vom Wort Gottes bewegte Gemeinde das Be­
dürfnis, mit anbetendem und bittendem Gesang auf 
die Verkündigung zu antworten. Gloria, Kyrie und 
Ehre sei Gott wird unseren Gottesdienst beleben, 
ohne ihn wesentlich zu verlängern. Die badische 
Ordnung ist derartig auf die erweiterte Ordnung 
hin angelegt, daß diese sich mühelos wie von selbst 
einführen lassen wird, und nach unserer Meinung 
ist die Zeit dafür da, diesen kleinen Schritt litur­
gischer Bereicherung vorwärts zu gehen.

Im Auftrag der in Bretten aus dem ganzen Land 
versammelten Amtsbrüder (etwa 60).

gez. F. Hauß.



Anlage 8

Landesbruderrat der Badischen 
Bekenntnisgemeinschaft

Karlsruhe, den 2. September 1946

An die Landessynode der Vereinigten Evang.-prot. Landeskirche Badens. 1

Wir beantragen, daß die Wahlausschüsse aus be­
kenntnistreuen Männern, die sich im Bekenntnis­
kampf bewährt haben und auf dem Boden des Bar­
mer Bekenntnisses stehen, gebildet werden. Die 
Gemeindewahlausschüsse prüfen die Wahlvorschläge 
und stellen fest, ob die Vorgeschlagenen zu ihrem 
Amt qualifiziert sind. Wenn in einer Gemeinde 
keine zur Bildung der Wahlausschüsse geeigneten 
Leute zu finden sind, kann der Bezirkswahlausschuß 
Männer aus anderen Gemeinden ernennen.

Der Landesbruderrat: gez. Dürr.



Anlage 9

Evang. Oberkirchenrat Karlsruhe, den 3. September 1946

Kirchl. Presse- und Nachrichtendienst betr. Wh

Der Erweiterte Oberkirchenrat hat in seiner heu­
tigen Sitzung sich mit der Frage der kirchlichen 
Pressearbeit beschäftigt. Er ist sich mit den anderen 
Landeskirchen darin einig, daß ein Wiederaufleben 
der kleinen Gemeindeblätter nicht mehr erwünscht 
ist. An ihre Stelle sollen zwei Sonntagsblätter 
(eines für Nord- und eines für Südbaden) treten, die 
auch den Bezirken die Möglichkeit geben, wichtige 
Nachrichten und Mitteilungen aus dem kirchlichen 
Leben der Bezirke und Gemeinden zu veröffent­
lichen.

Der Evang. Presseverband für Baden ist die vom 
Oberkirchenrat anerkannte und in seinem Auftrag 
handelnde Pressestelle unserer Landeskirche. Wir 
machen es deshalb den Pfarrämtern zur Pflicht, über 
die Bezirksvertreter des kirchlichen Presse- und 
Nachrichtendienstes alle Mitteilungen und Berichte, 
die für einen weiteren Kreis von Interesse sind oder 
in der kirchlichen Presse oder auch in der Tages­
presse veröffentlicht werden sollen, dem Evang. 
Presseverband zuzuleiten.

Der Evang. Presseverband beabsichtigt, neben 
seinem laufenden aktuellen Dienst für die Presse, 
der möglichst ohne Verzug Meldungen weitergibt, 
eine monatliche Zusammenstellung von kirchlich 
wichtigen Nachrichten zur Unterrichtung der Pfarr­
ämter und Verbände herauszugeben. Zu diesem 
Zwecke nimmt er Verbindung auf mit den anderen 
Landeskirchen, den evang.-theologischen Fakultäten 
und den kirchlichen Zeitschriften an anderen Orten. 
Aus dem gleichen Grunde bitten wir, uns möglichst 
frühzeitig von geplanten Veranstaltungen, Treffen 
und Arbeitstagungen zu verständigen. Es muß in 
unser aller Interesse liegen, diese Stellen so reich 
wie möglich mit Nachrichten zu versorgen.




